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Sammlung
der

Landesherrlichen Verordnungen
und der

Bekanntmachungen der Landesbehörden
von allgemeinem und bleibendem Interesse,

welche

seit der Reorganisation der Staatsverwaltung

im Herzogthum Oldenburg,

von Michaelis 13 4̂ an,
durch die Oldenburgischen wöchentlichen Anzeiger;
publicirt , und nicht bereits in besonderem Ab¬

druck erschienen sind.

mit höchster Landesherrlicher Genehmigung.





Vorerinnerung.

Vermöge eines von Seiner Herzog!.
Durchlaucht genehmigten Beschlusses
der Regierung vom 15.Oktober erscheinen
von dieser Sammlung, alle ein oder zwey
Monate, nach Maßgabe des Vorraths,
ein oder mehrere Bogen unter durch das
ganze Jahr fortlaufenden Nummern und
Seitenzahlen.

Die in besonderem Abdruck bereits er¬
schienenen, im nachstehenden Verzeichnisse
aufgeführten Gesetze von größerem Um¬
fange, können dieser Sammlung gleichen
Formats eingereihet werden, wodurch eine
vollständige Gesetzsammlung entsteht.

Die vom i . December 18 rz bis
Michaelis 18' 4 publicirten Verordnun¬
gen und Bekanntmachungen, werden in
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einem besonderen Bande gesammelt nach-
geliefert werden.

Für die den Militair - Stand allein
betreffenden Verordnungen ist ebenfalls
eine besondere Sammlung bestimmt.

Der Preis / für welchen diefe Samm¬
lungen in der Expedition der wöchentlichen
Anzeigen zum Besten der Bibliotheks-
Casse verkauft werden, ist 6 Grote Gold
für dm Bogen.
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Verzeichniß
^ der

» auf die Reorganisation sich beziehenden in
besonderem Abdruck  erschienenen Lan¬

desherrlichen Verordnungen.

* i . Verordnung wegen Aufhebung des Kayserl.
Französischen Decrets vom y. December 1311.

H und Wiederherstellung der Lehn - und Guts-
herrlichen Verhältnisse;  vom roten
Marz , xubl . den io . u. 17. Marz 1314.

^ s . Declaration des §. 2. u. §. 6. dieser Verord¬
nung ; vom 26. May , xudl . den 16. Juni
1814-

E * Z. Verordnung zu Aufhebung des Fran¬
zösischen Rechts,  Wiederherstellung der
alten Gesetze, und Bestimmung des Uebergan-
ges aus dem einen Rechtszustande in den an¬
deren , vom 25. Juli , ^ubl. den 11. 13. und
25. August.

^ 4) Strafgesetzbuch  für die Herzoglich Hol¬
stein- Oldenburgischen Lande, vom 10. Septem¬
ber , xubl . 2y. Sept . 1314.

g. Verordnung die Verth ei lung der Ge¬
schäfte  uuter die mit dem 1. Dctober eintre-



tenden Landesbehörden betreffend, v. iZ, Sept.
xubl. den 22. Sept . 13 4̂ ; nebst zwey Zu¬
sätzen: s) über die Gerichtsbarkeit der Stadt
Oldenburg, nach einem höchsten Rescript vom
Li. Sept . ; und b) über die Einteilung der
Herrschaft Jever , in Folge Höchsten Rescripts
vom 27. September 1814.

6. Instruction für die Beamten  im Herzog¬
tum Oldenburgv. 26. Sept . 1814.

7. Instruction für die Kirchspielsvögte
ibläeni ? lläslri.

8- Instruction für die Bauervögte  tit eoä.
9. Instruction für die Amts boten  eoä.
10. Instruction für die Feldhüter  ibiä . soä.
11. Instruction für die Schließer  idiä . ec>6.
12. Redaction der Stempelpapier - De r-

ordnungen  im Herzogtum Oldenburg vom
26. September, xukl. den iz Oct. 1314.

IZ. Taxe der Sporteln bey den Aemtern  im
Herzogthum Oldenburg vom 26. Sept . , xudl.
den 20. 27. Oct. u. z. Nov. 1314.

14. Taxe der Sporteln bey den Oberge¬
richten und Untergerichtl . Kollegien
im Herzogthum Oldenburgv. 26. Sept . , xubl.
den Z. u. io. Nov. 1314.

iZ. Hypotheken - Concurs - und Ber¬
ga  n t u n g s - Ordnung für das HerzogthumOl-
denburgv. n . Octob. , xubl. denz. Nov. 1814.



i ) Landesherrliche Verordnung
vom ly . Sept . xudl . den Ly . Sept-

Anfang der
Verbindlichkeit
neuer Gesetze.

1814.

I ^ m alle Ungewißheit über den Anfang der

Wirksamkeit neuer Gesetze und der daraus
entstehenden rechtlichen Folgen abzuschnei¬
den , verordnen Wir hierdurch:

daß zwar i ) jedes Gesetz vom Augenblick
seiner Kundwerbung in Kraft tritt , und
jedem Unterthan von dem Zeitpunct an

zur Richtschnur dient , da es ihm durch
die wöchentlichen Anzeigen , Anschlag,
Vorlesung von den Kanzeln , oder sonst
durch irgend einen Act öffentlicher Au¬

torität erweißlich kund geworden;
daß aber 2) die Publication aller und je¬

der allgemeinen Verordnungen durch
Einrückung in die Oldenburgischen wö¬

chentlichen Anzeigen geschehen soll , und
nach Verlauf von acht Tagen von dem
Damm des Wochenblatts an , worin das

Gesetz zuerst bekannt gemacht ist , die¬
sen mit eingerechnet , sich Niemand mit



Unwissenheit desselben entschuldigen
kann.

Sessionstage2) R egierun gö - Bekanntmachung
descotteglen- g . Okt » puvl . 6»Okt » 18 -̂ 4.

Die Sessions - Tage der oberen Landes¬
behörden sind vom io . October d. I . an fol-
gendermaaßen bestimmt:

Montag — Regierung.
Dienstag —Iustiz - Canzley . Cam-

m er.
Mittwochen — Ober - Appellation s-

gericht . Militair - Commis¬
sion . Consistorium,  abwechselnd
mit der Commission der Römisch
Katholischen geistlichen Ange¬
legenheiten.

Donnerstag — Iustiz - Canzley . '
C a m m e r.

Freytag — Generaldirectorium
des Armenwesens.

Sonnabend — Regierung.
Die Sessionen fangen , bis etwa die Ge¬

schäfte die Bestimmung eines früheren Zeit¬
punktes nöthig machen , um n Uhr Mor¬
gens an ; der Direktor des Collegiums , so
wie einer die Secretaire , finden sich aber
eine halbe Stunde früher im Sessionözim-
mer ein, um Jedem , welcher in seiner vor



das Collegium gehörigen Sache etwas Nach¬
fragen will , die nöthige Auskunft zu geben;
wogegen alle Soliiciratur und aller Ueber-
lauf zu Betreibung der Sachen in den Häu¬
sern des Directors oder der Mitglieder
des Collegiums schlechterdings untersagt
wird , damit diesen nicht die zu ihren Ar¬
beiten erforderliche Zeit unnöthigerweise be¬
schränkt werde.

z ) Regierungs - Bekanntmachung  Receptlo» der
v. g . Oct.  xudl . iZ . Oct. 18 »4.  Anwälde.
Diejenigen Anwälde und Advokaten,

welche bisher zur Praxis auf eigenem Na¬
men bey dem vormaligen Tribunale in Ol¬
denburg zugelassen waren , können sich,

1) wenn sie von der Oldenburgischen
Regierungs - Canzley noch nicht exami-
nirt sind , — nur bey den Land - und
Stadt - Gerichten,

2) wenn sie von der Regierungs - Canz-
ley examinirt , aber nur zur Unterge-
richtspraxis zugelassen waren , — auch
bey der Justiz - Canzley,

g) wenn sie schon vor der französischen
Occupatio « zur Obergerichtspraxis zu¬
gelassen waren , — auch bey dem Ober-
Appellations - Gerichte

zur Praxis einschreiben lassen , vorausge-
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setzt , daß sie an dem Orte des Gerichts , wo
sie zugelassen werden wollen , ihre Wohnung
nehmen , und vorbehältlich dessen , was im
Publicandum vom 2y . September wegen der
Varelschen Anwälde provisorisch bestimmt
ist . Rechtskundige , welche bisher bey dem
Tribunale nicht practicirt haben , und bei¬
den jetzigen Gerichten zur Praxis zugelassen
zu werden wünschen , haben sich um die Auf¬
nahme bey der Regierung zu melden-

Einrichtung 4) Cammer - Bekanntmachung  v.
und Form der Z. Oct . pudl . ig . Oct . 1314.Rechnungen. ^ ^ ^

Es wird hiedurch bekannt gemacht , daß
diejenigen , welche wegen diesjähriger Liefe¬
rungen und sonstiger Rechnungen die An¬
weisung auf die Herrschaftliche Lasse suchen,
fernerhin sich an die nunmehro wieder her¬
gestellte Herzogliche Cammer zu wenden , in
Ansehung der Einrichtung und Form der
Rechnungen , so wie der desfalls erforderli¬
chen Bescheinigungen und der Revision sich
nach der Cammer - Publication vom 29 . No¬
vember 1805 . genau zu richten , und die
Rechnungen am Montage jeder Woche bey
dem Revisor der Cammer , Erdmann , zu
produciren , demnächst aber am Mittwochen
derselben Woche in der Revisoren - Stube
wieder abzufordern haben.



z ) Regierungs - Bekanntmachung Abliefernng

der Französischen Gesetze und der durch die¬
selben begründeten Rechts - Institute , so
weit nicht deshalb durch das transitorische
Gesetz vom 25 . Julius 18 ^4 . ein anderes
bestimmt worden , aufgehört hat , und die¬
ses namentlich der Fall mit der Anstalt der
Civilstands - Register ist ; so werden in Ge¬
mäßheit besten die während des provisori¬
schen Zustandes angestellt gewesenen Bür¬
germeister und Vögte hiermittelst angewie¬
sen , die in Händen habenden Kirchenbücher
und alle sonstige auf die Anstalt der Civil-
stands - Register Bezug habenden Acten und
Register ungesäumt an die beykommenden
Districts -Amtmänner vollständig abzuliefern,
welchemnächst letztere deren weitere Abliefe¬
rung an die beykommenden Prediger zu be¬
werkstelligen haben.

Von dieser Verfügung haben die Aem-
ter sofort an die vormaligen Bürgermeister
und Vögte , auch Prediger , in ihren Amts-
districten Kenntniß gelangen zu lasten.

die Beamte sollen die Minüten der von den

v. 5 . Oct . ? ub 1. iz . Oct.  i 8 14. 7 ' ^ "7777
- o ^ cvn- 6 - cher UiidClvll-
Da mit dem 1. Oktober die Wtrksamkett ^ y^ xgister.

v . 8 . ^ l . j? " i 8 » ^ cc . 18 ^ 4.

Nach dem § . 41 . der Instruction für

Regierungs - Bekanntmachung Ablieferung
^ ' " Uariats-" Uariats-

Acten.



Notarien unter Französischer Herrschaft
aufgenommenen Urkunden an den Beamten
des Districts , wo die Personen , welche sol¬
che errichret haben , wohnen , und wenn sie
in verschiedenen Amtsdistricten wohnen , wo
die Sache , welche den Gegenstand der Ur¬
kunde auömacht , belegen ist , oder wo der
Schuldner wohnt , Urkunden aber , welche
keine im lande wohnende Unterthanen und
keinen im lande belegenen Gegenstand be¬
treffen , an den Depositarius der Zustiz-
Canzley , nach einem Verzeichnis ; , ausgelie-
fert werden . Wenn der Gegenstand unter
Städtischer Jurisdiction liegt , oder , der
Schuldner unter solcher Gerichtsbarkeit
wohnt , so sind die Urkunden an den Syn-
dicus der Stadt abzugeben . Diesemnach
werden die vormaligen Notarien hierdurch
aufgefordert , die Minüten der von ihnen
aufgenommenen Urkunden baldmöglichst zu
sondern , und sie den Bekommenden nach
Verzeichnissen abzuliefern , deren Duplicate
sie dagegen von denselben quitirt zurück er¬
halten . Diejenigen , welche hiermit nicht
sogleich zu Stande kommen können , müssen
wenigstens im laufe dieses Monats bey
fünf Rthlr . Brüche ihre Repertorien dem
Amtmann ihres Districts , worin sie gegen¬
wärtig wohnen , vorlegen , welcher dieselben



durch seine Unterschrift und Datum Zu schlie¬
ßen hierdurch beauftragt wird; wie es sich
denn von selbst versteht, daI die ehemali¬
gen Notare nach demi . October weder in-
strumentireu, noch auch von den früher auf-
genommenen Instrumenten Ausfertigungen
ertheilen können, sondern auch vor völliger
Ablieferung ihrer Acten eine einzelne Mi¬
nute, wovon eine Ausfertigung verlangt
wird, zu diesem Zweck dem beykommenden
Amtmann, Syndikus oderr«8p. dem Depo-
sitarius derIustizcanzley, Secretarr Schloi-
fer, einsenden muffen, welcher denn davon,
nach Vorschrift des§. 41. in der Beamten-
Znstruction, eine beglaubigte Abschrift er-
theilt.

7) Regierungs -Bekanntmachung Aufnahme der
v. 10. Oct . xnbl . iz . Oct . 1814 . fe? L .Ä-
Da bey den Aemtern, wo bis jetzt nocĥ Edeydem

keine Amtsauditoren oder zweyte Beamtê "
als beeidigte Prorocollisten angestellt sind,
rn Aufnahme der Handlungen der freywil¬
ligen Gerichtsbarkeit,, welche nach dem§.
40. der Beamten-Instruction nicht ohne
Zuziehung des Amtsauditors errichtet wer¬
den können, Verlegenheit entstehen könn¬
te , so werden sämmrliche Amtmänner
hierdurch authorisirt, so lange, bis ein



Auditor bey ihnen in Function treten wird,
das Protokoll auch in Sachen der freiwilligen
Gerichtsbarkeit selbst aufzunehmen , wie ih¬
nen solches nach § . io . und 24 . der Beam¬
ten - Instruction im Nothfall in Strafsachen
und streitigen bürgerlichen Rechtssachen
verstärket ist ; mit Ausnahme jedoch der letzt-
willigen Verordnungen , welche bis zum
Antritt eines beeidigten Prowcollisten , zwar
unter Mitwirkung und Beyrath des Amt¬
manns , aber in der Form eines Privatte-
staments oder Codicills , oder gerichtlich vor
den Landgerichten errichtet werden müssen.

Ablieferung g ) N egierungs - Bekanntmachung
der Registratu - - ^ -
renvormal . ge- ^ ^ O' ^ ) cr . 1314^
richtl. Behöv- Nachdem nunmehr die durch die Verord-

nung vom 15 . Sept . wieder hergestellten
gerichtlichen Behörden in Thätigkeit getre¬
ten sind , so werden die vormaligen Frie¬
densrichter , Greffiers undHuisfiers hiedurch
ausgefordert , im laufe dieses Monats un¬
fehlbar sämmtliche noch in ihrem Gewahrsam
befindlichen Officialia , Registraturen , ins¬
besondere auch die Protokolle über etwaige
Verkäufe und Verheurungen , Repertorien,
Siegel , Gesetzbücher rc. an dasjenige Land¬
gericht abzuliefern , zu dessen Kreise der Ort,
wo das ehemalige Friedensgericht seinen



ordnung vom 5 . November 1764 . ( 8uxxl.
Z . L . L . O . x . 1Z7 .) für ein großes Haus
auf iL Gr . , für ein kleines auf 6 Gr . , für
Stall , Scheune und Nebengebäude auf Z
Gr . festgesetzt sind , und wofür nach der
Resolution vom 12 . Februar 1771 . ( 8upxl.
Z. 6 . 6 . o . x. 147. m. 12. ) in der Marsch
an Weggeldern für jede Meile im Sommer
noch 12 Gr . und im Winter iz Gr . vergütet
werden sollen , sind in manchen Disiricten gar
nicht , in andern nur zum Theil befolgt,
und haben da , wo dieses geschehen ist , meh¬
rere Beschwerden veranlaßt.

Die Cammer hat sich daher bewogen ge¬
funden , zur Vermeidung solcher Beschwer¬
den und um eine Gleichförmigkeit herzustel¬
len , folgende Gebühren festzusetzen:
für 1 Gebäude , welches tarirt wird bis 500
Rthlr . incl . 24 Gr.
— — bis 1000 Rthlr . — z6 Gr.
— — bis 2000 Rthlr . — 48 Gr.
— bis Zoos Rthlr . — 60 Gr.
— — über Zvoo Rthlr . — 1 Rthlr.
welche jedem der beyden Taratoren zu ent¬
richten sind , und wogegen alle Weggelder
wegfallen.

Läßt ein Eigenthümer mehrere auf dem¬
selben Hofe stehende Gebäude tariren , so wird

das
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Sitz gehabt , gelegt istimgleichen demsel¬
ben nachzuweisen , wohin etwa ein älterer

Theil der Registratur bereits abgeliefert
worden . Vom ehemaligen Tribunal in Ol¬

denburg und dessen Officialen ist diese Ab¬
lieferung an die Justiz - Canzley , und vom
Tribunal zu Jever an das dortige Landge¬
richt zu bewerkstelligen . Das Landgericht
in Oldenburg wird dem dasigen Stadtgerichte
die demselben beykommenden Acten abgeben.
An diese Behörden haben sich sonachAnwäl-
de und Partheyelk schriftlich zu wenden , wel¬
che aus jenen Registraturen noch Ausferti¬
gungen verlangen können , die , ohne daß
es bey Urtheilen der Verhandlung von Qua¬
litäten bedarf , in einer von dem Secretair
des Gerichts zu beglaubigenden Abschrift

ertheilt werden , und in solcher Form als
Grundlage zn ferneren Anträgen , nach
Maaßgabe des § . 15 . der Verordnung vom
25 . Julius , gebraucht werden können.

9 ) Cammer - Bekanntmachung  v . Drandraffe«-
14 . Oct . xudl . 27 . Oct . 1814 . Gebühren.

Die Bestimmungen wegen der den Brand-
cassen - Taratoren für die Taxation neu auf¬
geführter oder verbesserter Gebäude zu be¬
willigenden Gebühren und Weggelder , wel-
che nach dem § . 19 . der Brandcassen - Ver,
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das Taratum dieser Gebäude zusammen ge¬
nommen und darnach die Tarationsgebüh-
ren bestimmt.

Den Aemtern ist der Auftrag ertheilt,
aus die Befolgung dieser Vorschrift genau
zu achten.

io ) Regierung s - Bekannimachung ^ompetenz dee
v . ! Z. Oct . xubI . 2 o . Oct . 1 8 L 4 . visorischen Ar-

Wenn Fälle eintreten , wo eine Arrest-
2lnlegung in bürgerlichen Rechtssachen , wel¬
che die Eompetenz des Amtmanns übersteigt,
bey dem competenten Landgerichte , ohne eine
aus dem Verzüge entstehende Gefahr der
Vereitelung , nicht gesucht werden können,
so werden die Amtmänner —wie  dies ohne¬
hin ihrem Hülfsamte in Justizsachen ange¬
messen ist, und schon nach der älteren Olden-
burgischen Verfassung Statt fand — autho-
risirt,  solche Arreste , unter Beobachtung
der gesetzlichen Vorschriften , besonders des
§ . iZ . des Justiz - Reglements , provisorisch
anzulegen , unter Anweisung des Arrestan¬
ten , daß er binnen drey Tagen beym com-
petenten Landgerichte die Bestätigung des
Arrestes bewirke , widrigenfalls derselbe vom
Amte auf Ansuchen des Attestaten sofort
relarirt und der Arrestant in Schaden und
Kosten verurtheilt wird.

B
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Beendigung 11)  Regierungs - Bekanntmachung

gebracht , daß , da mit dem letzten December
d . Z . die bisher provisorisch beybehaltene

Patenrsteuer abgeschaft werden wird , alle
diejenigen Wirthschafts -- und Krug -Gerech¬
tigkeiten , welche seit der Französischen Oc-
cupation entstanden , und sich nur auf Pa¬
tente gründen , zugleich mit diesen erloschen
werden . Es haben sich daher alle Besitzer
solcher Krugwirthschaften darnach bey Zei¬
ten einzurichten , daß sie ihre bisherige Wirt¬

schaft gegen den letzten December d. Z . aus¬
geben können , indem die Fortsetzung dersel¬
ben vom i . Zanuar künftigen Zahrs an

überall nicht mehr geduldet werden soll.

Alle einzelne Vorstellungen gegen diese Ver¬
fügung sind völlig unzulässig , und werdenden
etwaigen Supplicamen ohne weitere Reso¬

lution zurückgegeben werden-

Sessionstage 12 ) Des Ol de n b urg i sch en Landge-

mit bekannt gemacht , daß das Herzogl . Land¬

gericht zu Oldenburg am Montage , Mittwo¬
chen und Freytage Morgens zehn Uhr seine

der Patent-
Krugwirth-
sch asten.

v. r 7. Oct . xudl . 20 . Oct. 1314.
Es wird hierdurch zur öffentlichen Kunde

des Oldenbur-
gischen Landge¬
richts.

gcrichts - Bekanntmach u ng v. 17.
Oct . pudl . 20 . Oct « 1314.

Zur Nachricht dezVerkommenden wird hie-



gewöhnlichen Sitzungen halten , und die zu
protocoüarischen Verhandlungen bestimmten
Sachen , in der Ordnung als sie im Termin-
Calender verzeichnet sind , woraus an jedem
Gerichtstage ein Ertract an die Tafel ge¬
hangen werden soll , vornehmen wird.

iz ) Des Cloppenbnrgischen Land-  Sessionstage
gerichts - Bekannt  m achung  v . 20.

Oct . xubl . 2 7 . Oct . 1814 . Landgerichts.
Es wird hierdurch bekannt gemacht,

daß nach der sonst bey dem hiesigen Land¬
gerichte bestandener ; Einrichtung der Mitt¬
wochen und Freytag wiederum als ordent¬
liche Sessions - Tage für die Civil - Geschäf¬
te festgesetzt sind , der Donnerstag aber zu
vormundschaftlichen Angelegenheiten be¬
stimmt worden ist.

14 ) Des Ovelgönnischen Landge-  Sessionstage
richrs - Bekanntmachung  v . 22 . Oc  t. ^ Ovelgönm-, . sHen Landge-

xnvl . 27 . Oct . 1814»  richts.
Es wird den Beykommenden hiemit zur

Nachricht bekannt gemacht , daß das Land¬
gericht zu Ovelgönne am Montag wegen
der vormündlichen Sachen , am Dienstag,
Donnerstag und Freytag , des Vormittags
von ro Uhr an , aber wegen der Civil -Sa-
chen seine gewöhnlichen Sitzungen halten,

B 2



und die Decisionen der vormündlichen Rech¬
nungen , Beeidigungen der Vormünder und
Curatoren , so wie auch die zu protokollari¬
schen Verhandlungen geeigneten Civilsachcn,
in der Ordnung wie sie im Gerichts - Ca-
lender verzeichnet sind , woraus an j<dem
Gerichtstage ein Ertract in der Ädvocaten-
stube angehestet werden soll , vornehmen
wird.

Maaßregeln IZ ) Regierungs - Bekanntmachung

bê eber.̂ V. 2 Z. O c t . x>u b 1. 27 . O c t. 1814.

Durch die in öffentlichen Blättern enthal¬
tene Nachricht , daß in Gibraltar das gelbe
Fieber mit ungewöhnlicher Heftigkeit ausge¬
brochen sey , findet die Regierung sich ver¬
anlaßt , zu verordnen:

1) daß alle Schiffe , die von Gibraltar
selbst nach der hiesigen Küste kommen
möchten , oder von denen es wahrschein¬
lich ist , daß sie zu Gibraltar angelegt
haben könnten , nach Maaßgabe des
§ » Z. der hiesigen Quarantaine - Ver¬
ordnung vom 12 . März 180Z . , auf
der Weser und Jahde und an den hie¬
sigen Küsten überall nicht zugelassen,
sondern schlechterdings abgewiesen wer¬
den sollen , wenn nicht darüber , daß
sie in einer ordentlichen Quarantaine-



Anstalt vollständig Quarantäne gehal¬

ten haben , die erforderlichen Beweise

beygebracht werden;

2 ) Schiffe , die von Mallaga , Cadir

und andern an der südlichen und west¬

lichen Küste von Spanien belegenen

Hafen kommen , sind nach den Vor¬

schriften des § . 6 . und 7 . der angezo-

genen Quarantäne - Verordnung zu

behandeln;

z ) Sollten am Strande Güter antrei-

ben , die nach dem § . 1 . der ge¬

dachten Verordnung zu den 'gefährli¬

chen gehören , so dürfen selbige über¬

all nicht geborgen und an Land gebracht

werden , sondern sind wo möglich zu

verbrennen , oder auf andere Weise

ohne Berührung zu vernichten . Gift¬

fangende Güter , welche antreiben,

dürfen zwar an Land gebracht werden,

jedoch darf dies nur mit Haken , ohne

unmittelbare Berührung geschehen , und

es ist sofort eine Wache dabey zu stel¬

len , bis auf den deshalb vom Amte

hieher abzustattenden Bericht weitere

Verfügung erfolgt ist.

4 ) Zn allen übrigen Fällen ist nach den

Vorschriften der mehrerwähnten Ver-



ordnung vom 12 . März 1805 . zu ver¬
fahren.

Den diesseitigen Aemtern an der See¬
küste und an der Weser und Zahde ist die
strengste Vollziehung dieser Anordnung zur
Pflicht gemacht.

Portofteyheit lü)  Regierungs - BekanntmachungbepAblieferung
der Nvtariats-
acten.

v. 24 . Oct . pudl . 27 . Oct . 1814.
Zn Beziehung auf die Aufforderung

vom 8 - Oct . wegen Ablieferung der Minuten
der Notariats - Urkunden wird hiedurch fer¬
ner bekannt gemacht : daß Se . Herzog¬
liche Durchlaucht  behuf solcher Ablie¬
ferung , wenn sie vor Ende des Monats
November bewerkstelligt wird , die porto-
freye Versendung mit der Post gnädigst ver¬
stauet haben , zu welchem Ende die an die
beykommenden Aemter versiegelt adressieren
Paquere mit der Aufschrift : „ Notariatssa¬
chen von : vormaligen Notar dl. dl . , " verse¬
hen seyn müssen . Mit dem i . December wird
für solche Versendungen vom absendenden
vormaligen Notar das verordnungsmäßige
Porto erlegt.

Berichtigung : 7 ) Regierungs - Bekanntmachung
der Stempel - y ^ ^ 2 7 . O ct . x>ud I. 2 . N 0 V. '1314.papier - Ver - ^
ordnung. Die in - der Red .rcrion der Stempelpa¬

pier - Verordnung vom 2Ü. September 1814.



§ . ig . Rr . 4 . enthaltene Bestimmung der

Freyheit vom Stempelpapier , wo das Ver¬

mögen jedes einzelnen  Pupillen keine

1000 Rthlr . beträgt , muß dahin berichtigt

werden , daß jene Freyheit bey mehreren

Geschwister - Pupillen nur dann Statt fin¬

det , wenn das Vermögen derselben zusam¬

men  keine ivooRthlr . betragt , wie dieses

auch der Bestimmung in Ansehung der

Sporteln in Vormundschafts - und Curatel-

sachen Nr . 44 . der Untergerichts - Sponeln-

Tare gemäß ist.
Zn der Redaction der Stempelpapier-

Verordnung vom 26 . September 1814 . find

folgende Druckfehler zu berichtigen:
§ . 1 . Nr . 18 . statt Zo Rthlr . ist zu lesen

Z2 Rthlr.
§ . 2 . Nr . ZZ. statt 5 Rthlr . ist zu lesen

6 Rthlr.
§ . 6 . Zeile io . statt Kaufmannöbncher

ist zu lesen der erste und letzte
Bogen von Kausmannsbü-
chern.

18 ) Regierungs - BekanntmachungAucNo „en bey

V. 29 - Oct . pudl . Z. Nov . 1814.  vacaiiter Auttd
^ , . . , . , . „ °ns - Verwal-
Da bis ;etzt noch nicht in allen Ge - terbedSenm-g.

richtsdistricten Auctions - Verwalter ange¬

stellt sind , und hieraus leicht Verlegenheiten



entstehen könnten , so werden die Gerichte
und dieAemter , wo jeneOfsicialen noch feh¬
len , hierdurch autorisirt , bis zu deren An¬
stellung , öffentliche Verkäufe und Verheu¬
rungen ohne Zuziehung eines Auctionsver-
walters Zu erkennen und resp . abzuhalten,
wobey jedem Verkäufer und Verheuerer
überlasten bleibt , die Gefahr der Kauf¬
oder Heuergelder und deren Eincassirung
entweder selbst Zu übernehmen , oder wegen
dieser Uebernahme unter der Hand mir ei¬
nem Andern zu contrahiren . . Mit dem Aus¬
ruf bey dem Vcrgantungsact ist von dem
beykommenden Amte einer der Amtsumer-
bedienten zu beauftragen , welchem dafür
täglich 48 Er . Gold zu vergüten sind.

Sühneversuch 19 ) Regierungs - Bekanntmachung

»' s° . O - xu I-1. z . N ° °. Is 7 4-
Len u. s. w. Da aus dem § . 44 . der Beamten - In¬

struction Zweifel entstanden sind , ob die im
§ . 20 . gegebene Vorschrift des Sühne - Ver¬
suchs auch auf Sachen , wobey Minderjäh¬
rige und denselben gleich zu achtende Perso¬
nen und Corporationen interessier sind , an¬
wendbar sey ? so findet sich die Regierung
zu o^r Erklärung veranlaßt , daß Sachen,
aus welchen Minderjährigen und morali¬
schen Personen Proteste bevorstehen , keines-
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Weges von der Notwendigkeit und Wohl¬
tat des Sühneversuchs ausgeschlossen sind;
wobey es sich indessen von selbst versteht,
daß von den Vormündern , Curatoren , Pro¬
visoren , Zuraten und sonstigen Vorstehern
von Corporationen zu dem unter Mitwir¬
kung des Amtes abgeschlossenen Vergleiche
die Genehmigung der ihnen Vorgesetzten Be¬
hörde bewirkt werden muß , zu deren Bey-
bringung vom Amte eine angemessene Frist
zu setzen ist , nach deren fruchtlosen Ablauf
auch der Gegner nicht mehr an den Vergleich
gebunden bleibt.

Zn nicht streitigen Fällen aber dürfen
Vertrage der Minderjährigen nach § . 44.
der Instruction beym Amte nicht eher be¬
schrieben werden , als nach Beybringung
des oberlichen Erlaubnis - Decrets.

20 ) Regierungs - Bekanntmachung Suspension der
V. ZI . Oct.  xudl . Z . Nov . 1814. Eintragung äl-

. terer Nvtark-
Da die Ausführung der im § . 41 . der ats -Urkunden

Beamten - Znftruction gegebenen Vorschrift ? " dasurkun-
wonach die von den bisherigen Nota-
rien aufgenommenen Urkunden bey
dem Amte , an welches sie abgeliefert
werden , ebenfalls in das Urkunden-
Buch eingetragen werden sollen,

wie von mehreren Aemtern vorgestellt wor-
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den , in dem gegenwärtigen Drange der Ge¬

schäfte große Schwierigkeiten findet , so wird

hierdurch genehmigt , daß damit bis weiter

Anstand genommen werde . Dahingegen

haben die Notariell die Verzeichnisse der

Minuten , wonach sie solche abzuliefern durch

die Bekanntmachung vom 8 . October ange¬

wiesen sind , um so sorgfältiger und mit

summarischer Angabe des Inhalts eines je¬

den Documents , so wie solcher nach Vor¬

schrift der französischen Gesetze in die Re¬

pertorien eingetragen werden muß , cinzu-

richten.
Zn Ansehung der neueren beym Amte

aufgenommenen Urkunden ist indessen die

im § . 40 . der Instruction vorgeschriebene

Eintragung in das Urkundenbuch jedesmal

sofort zu bewerkstelligen , und da sie nicht

actenmäßig sondern compreß geschrieben

wird , mit doppelten Copial - Gebühren von

den Panheyen , zu deren Sicherung sie an¬

geordnet ist , zu vergüten.

EiLek'sLhlgkeik 2i ) Regierungs - Bekanntmachung

Zeü'ae? v. Z1. Q cr. xul , I. 10. N 0 v. 18 r 4.

Kathol. Reli- Jur genaueren Bestimmung der im Art.

764 . des Strafgesetzbuchs bestimmten Ei-

desfähigkeit minderjähriger Zeugen wird für

den Fall , da solche Römisch - Katholischer



Religion sind , hiedurch festgesetzt : daß bey
dettstil -ett die Stelle der Consirmation durch
Entlastung aus der Schule ( welches in der
Regel erst mit vollendetem i ^ ten Jahre,
und nur mittelst besonderer Dispensation
des Pfarrers früher geschehen kann, ) und
Zulassung Zum heiligen Abendmahle vertre¬
ten wird ; von welcher Entlassung aus - er
Schule und Zulassung zur Communion
denn auch ihre Eidesfähigkeit als Zeugen
in Strafsachen abhängt.

22 ) Regierungs - Bekanntmachung Nähere Be¬
in Zi . Oct . xubl . 10 . N0V . 1814-  FM "n "be»^

Zu genauer Bestimmung der Vorschrift Rechtsmitteln
im zweyten Absätze des § . 21 . der Berord-
nuug vom 25 . Julius 18 r 4 . wegen der
Fristen bey Rechtsmitteln in Proceßsachen,
die aus dem Französischen in den Oldeu-
burgischen Proceß übergehen , wird mit
Höchster Genehmigung folgendes festgesetzt:

1) Diese Vorschrift ist allein auf Urthei-
le anwendbar , welche während der
Herrschaft der Französischen Gesetze
nicht allein gesprochen , sondern auch
der Parthey in Person oder in deren
Wohnung vor dem 1. October bereits
insinmrt worden sind , und gegen welche
vor dem gedachten Keitpuuct zwar kein
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Rechtsmittel eingewandt worden , die
aber gleichwohl noch nicht am gedachten
Tage bereits rechtskräftig gewesen sind.

2 ) Zn Ansehung der vor dem i . October
d. I . blos publicirten und nicht insi-
nuirten , oder blos dem Anwalde in-

sinuirten Urtheile , bleibt nach dem
1 . October d. Z . die Betreibung der

Sache lediglich den streitenden Theilen
überlasten . Auf Ansuchen der Par¬

they , welche das Unheil ansgebracht
hat , ist dasselbe Zugleich mit dem rich¬
terlichen Communicativ - Decrete der
Parthey in Persou oder in ihrem wirk¬
lichen Wohnsitz zu insinuiren . Vom
Tage der Insinuation laufen die Fri¬
sten zur Einlegung und Rechtfertigung
des Rechtsmittels innerhalb respscüvs
10 und 70 Tagen nach den Grundsä¬

tzen des hergestellten Rechts.
Z ) Wenn gegen ein unter der Herrschaft

des Französischen Rechts gesprochenes
Urtheil schon vor dem 1. October auf
die damals gesetzliche Art ein Rechts¬
mittel eingelegt worden ist , soll die
Zustisication an das bamls von 70Ta¬
gen nicht gebunden seyn , sondern wenn
der Theil , welcher das Rechtsmittel
ergriffen hat , dasselbe nicht unaufge-
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fordert verfolgt, so steht dem Gegner
blos frei, die Bestimmung einer perem-
torischen Frist zu bewirken, innerhalb
welcher die Rechtfertigungsschrift sud
POkliL ässsrtionis angebracht werden
muß. Dieser Termin ist auf vier Wo¬
chen und auf einen festen Tag zu setzen,
und ist dieser von dem Richter anbe-
raumte Termin mit derselben Wirkung
praclusivisch, wie das gesetzliche ksmlb
der Appellations- Einführung.

4) Unter den im stenAbschnitt des §.21.
der Verordnung vom 25. Julius d.
Z. genannten Rechtsmitteln sind die
Appellationen, die Cassation und die
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
(Ueguöte civils ) zu verstehen. Das

Oberappellationsgericht tritt als Cassa¬
tionsgericht in Ansehung der wahrend
der Herrschaft des Französischen Rechts
gesprochenen Urtheile ein.

Z) Was veksut- Erkenntnisse anlangt,
sie mögen gegen die Parthey oder gegen
den Anwald ergangen seyn, so findet
(wenn nur nicht die Opposi'tionsfrist
bereits vor dem 1, Octoberd. Z. im
Sinne des Französischen Rechts ver¬
säumt, und wenn nur die Opposition
am gedachten Tage im Sinne des Fran-



zösischen Rechts überhaupt nicht unzu¬
lässig war, ) nach diesem Jeitpunn eine
neue Verhandlung der Sache , in Ge¬
mäßheit des Oldenburgischen Proceß-
ReglemeutS und der Bestinunungen
des § . iZ . der Verordnung vom 25.
Julius d. Z . Statt , ohne weiter auf
die Fristen und Förmlichkeiten des
Französischen Oppositions - Verfahrens
Rücksicht zu nehmen . Das kompetente
Gericht hat auf Anrufen der Parthey,
welcher an dem Betrieb der Sache ge¬
legen ist , einen peremtorischen Termin
zur Verhandlung nach Maaßgabe der
Lage der Sache anzusetzen , und insbe¬
sondere wenn nicht bereits eine Op¬
positions - Schrift eingereicht worden/
der Parthey die Einreichung ihrer Be-
schwndeschrift in einer präklusivischen
Frist unter der Verwarnung , daß wi¬
drigenfalls das Votum - Unheil werde
bestätigt werden , aufzugeben . .

Wird dieser Aufgabe uicht Folge
geleistet , so ist auf Ansuchen des Geg¬
ners das Votum -- Unheil zu bestätigen.
Gegen ein solches Erkenntniß findet
keine weitere Opposition Statt , son¬
dern die nach dem wiederhergestellten
Rechte zulässigen Rechtsmittel kom-



men lediglich zur Anwendung. Das¬
selbe gilt von dem Falle , wenn über
das vor dem i . October  d . I . ge¬
sprochene Oeknm- Urthcil nach Die¬
sem Ta -ge eine contradictorische Ver¬
handlung Statt gefunden und in der
Sache erkannt worden ist»

6) Die gegen Unheile , welche während
der Herrschaft der Französischen Gesetze
gesprochen worden, zulässigen Rechts¬
mittel der Opposition dritter Personen
(tiorcs Opposition ) und des Regreßes
gegen die Richter (peiso n Partie) sind
ihrer Natur nach an keine bestimmte
Fristen der Einlegung und Rechtferti¬
gung gebunden. Sobald übrigens
davon Gebrauch gemacht werden sollte,
so ist das Verfahren dem gegenwär¬
tigen Proceßgange gemäß einzurichten.

Lg) Poliz ey - Reglement g eg en die
Landstreicher und Bettel - Juden,

V0M4 . Novemb.  1814.
Da die erlassenen Polizey.-Verfügungen

das Eindringen und Durchziehen der aus¬
wärtigen Bettler und Landstreicher überhaupt
und insbesondere der fremden Bettel - Juden
in das hiesige Herzogrhum und den dazu
gehörigen Landen nicht gestatten, sondern



den deshalb bestehenden Vorschriften unter¬
werfen ; so wird in Gemäßheit derselben
und namentlich der unterm 26 . März 1802
abgegebenen Cammer - Verordnung wegen
Einschränkung des Durchzugs solcher frem¬
den Bettel - Zuden , Namens der Höchstver-
vrdneten Regierung , zur unabweichlichen
Nachachtuug hierdurch folgendes ange-
ordner.

§ . i . Kein Zu Fuß reisender Fremder,
insbesondere aber kein Jude darf weder zur
Zeit der öffentlichen Landes - Märkte noch
außerdem sich im hiesigen Lande betreten
lassen , der nicht an der Grenze desselben
bey dem nächsten Amte einen gültigen Paß,
oder sonst glaubhafte Bescheinigung der
obrigkeitlichen Behörde des Orts , woselbst
er sich bis dahin aufgehalten hat , produci-
ret , und es muß überdem noch von dem Ju¬
den eine Summe von 25 reA Gold entweder
in baarem Gelds oder Geldeswerth vorge¬
wiesen werden , widrigenfalls die solcherge¬
stalt nicht gehörig legitimirten derartigen
Fußreiseude sofort aus dem Lande transpor-
tiret und an der Grenze zurückgewiesen wer¬
den sollen.

§ . 2 . Von dieser im vorstehenden § . 1.
vorgeschriebenen allgemeinen Regel sind je¬
doch ausgenommen:

s ) die-
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s ) diejenigen fremden Juden , welche bey
der nächsten vorgedachten Behörde an

^ der Landes - Grenze , außer den ange¬
ordneten Bescheinigungen , ein Schrei¬
ben eines bekannten einländischen
Schutz - Zuden , imgleichen ein vom
Amte oder Magistrat des Wohnorts
desselben , ausgestelltes Attestat produ-
ciren , wornach sie entweder als Knechte
bey ihm zu dienen , oder in anderen
Geschäften zu ihm zu kommen , ver¬
schrieben sind.

d) Die mit der ordinairen oder Ertra-
Post , imgleichen mit andern einlandi-
schen Fuhrwerken und auch zu Pferde
reisende Juden , worauf jedoch bey ein-
trerenden besondern Umständen die
obigeAnordnung gleichfalls angewandt
werden kann.

§ . g . Wenn mehrere Zuden in Gesell¬
schaft reisen , so muß ein jeder derselben au¬
ßer den vorzuzeigenden Bescheinigungen die
vorgedachte Summe von 25 E Gold entwe¬
der in baarcm Gelbe oder Geldeswerth
gleichzeitig  verweisen , welches aber von
den sie begleitenden Frauen und Kindern
nicht zu verstehen ist.

§ . 4 . Alle zu Fuß reisende Fremde über¬
haupt , also auch die Juden insbesondere,

C



welche auf der Bandstraße oder in den

Wirtshäusern von den Policeybedienten an¬

gesprochen werden , müssen durch ein Zeug-
niß des Grenz - Beamte » sich zu legitimiren
im Stande fern , und dieses Zeugniß von

der Ortsbehörde , woselbst sie Nachtlager

halten , oder länger als 24 Stunden bleiben,
visiren lasten.

Wer dagegen fehlet , wird unverzüglich
an das nächste Amt gebracht , daselbst mit

körperlicher Strafe belege , und auf dem kür¬

zesten Wege aus dem Lande transportiret,
diejenigen aber , welche sich auf eine gleiche

verordnungswidrige Weise im hiesigen Lande
mehrmals betreten lasten , werden zur an¬

derweitigen härteren Bestrafung anhero ge¬
sandt.

§ . Z. Diejenigen Wirthe und Fährleute
auch sonstige Landes - Eingesessene , welche

dergleichen Fußreisende Fremde und Juden

aufnehmen und beherbergen , sind schuldig

und gehalten , sich von denselben das im vor¬
stehenden § . 4 . gedachte Amts - Aeugniß so¬

fort vorzeigen zu lasten , und in Ermangelung
desselben solche Reisende entweder sofort vor

der nächsten Ortsbehörde , als dem Kirch¬

spiels - Vogt , oder Bauer - Vogt zu sistiren,

oder denselben ungesäumt darüber die gebüh¬
rende Anzeige zu machen , widrigenfalls sel-



bige beym ersten Contraventionsfall mit ei¬
ner Brüche von zwey Thaler Gold belegt wer¬
den , und bey wiederholten derartigen Unter-
lassungs - Fällen ernsthaftere Bestrafung und
die Aufhebung ihres Gewerbes zu gewärti¬
gen haben.

§ . H. Allen Landes - Eingesessenen ohne
Unterschied wird hierdurch bey Vermeidung
persönlicher Verantwortlichkeit und Erstat¬
tung der desfälligen Kosten Zur Pflicht ge¬
macht , die betressenden Landstreicher und
Bettel - Juden auf keine Weise zu begünsti¬
gen und den Nachforschungen der Polizey-
Behörden zu entziehen , vielmehr sind selbige
schuldig und gehalten , dergleichen Vagabon-
den im Betretungsfall der nächsten Qrts-
Behörde zu deren Ergreifung und Bestra¬
fung anzuzeigen.

Sämmtliche Amts - Unterbediente , im¬
gleichen die Grenz - Zöllner und Fährleute
werden hiemittelst angewiesen , die vorste¬
hende Anordnungen soweit solche sie an-
gehen , auf das genaueste zu befolgen , und
die Contravenienten dem ihnen Vorgesetzten
Amte sofort resxsclivk Zur Anzeige zu , brin¬
gen und zu überliefern , um dadurch auch ih¬
ren obhabenden Pflichten gemäß zur Erhal¬
tung der dadurch beabsichtigten öffentlichen
Sicherheit kräftigst mitzuwirken.

C 2



Verfahren bey 2
Inirauakioak-
und Piitnica-

4 ) Regierungs - Bekanntmachun
v. 5 . Nov . xubl . io . Nov . 1814.

6

tians - Auha¬
gen an LieAenr
ter.

Wenn die Gerichte die Aemter ihres Di¬
strikts zu Verfügung der Insinuationen und
Publikationen beauftragen , so bedarf es
dazu in 0er Regel keines besonderen Schrei¬
bens , soncern nur der Bemerkung unter
dem Decrer : „ zur Insinuation oder Publi¬
kation an das Amt zu lN " Zn Privatsachen
kann die Besorgung dem Impetranten oder
desi'en Gevollmachtigten überlassen werden,
welcher in jedem Falle das Porto erlegen
maß , und zu Vermeidung aller weiteren
Kosten die Znsinuations - oder Publicarions-
Gebühren dem Amte gleich mit übermachen
kann , welches zu Vorschüssen keinesweges
verpflichtet ist . Das Amt sendet dann das
Znsinuations - Dokument oder den Publica-
tions - Attest ebenfalls ohne Schreiben , in
Gemäßheit § . Z8 - der Instruction , an die
gerichtliche Behörde zurück.

SeMonstage 25 ) Des Delmen horstischen Land-

Lan̂ Uchts!' gerichts - Bekanntm « chung v 0m Z.
Nov . xnbl . io . Nov - 1814.

Es wird hiermit bekannt gemacht , daß
nach der zuvor beym hiesigen Landgericht
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Statt gehabten Einrichtung auch jetzt der
Montag , Dienstag mrd Mittwoch in jeder
Woche wiederum die ordentlichen Gerichts¬
tage für Civilsachen sind : der Donnerstag,
Freytag und Sonnabend aber der Revision
von Vormundschafts - Rechnungen und den
Criminalsachen wie ehedem besonders be¬
stimmt bleiben.

26 ) Regierunqs - Bekanntmachung Cours der Con-
V. Nov . publ . io . Nov. iFl4 . vsntwns- ^ün-

Um die Zweifel und Ungewißheiten zu den der Spor¬
beseitigen , die bey der Hebung der Gerichts-
und Amts - Sporwin nach den in Golde
bestimmten Sporrelmaren in den Kreisen
Vechta und Kloppcnburg und im Amte
Wildeshausen über die Annahme der dort
umlaufenden Müuzsorten und deren Cours
gegen Gold entstanden sind , wird mit
Seiner Herzoglichen Durchlaucht
Höchsten Genehmigung hiemittelst ange¬
ordnet,

i ) daß bey der Sportelnhebung im
Vechtaischen und Kloppenburgischen Kreise
und im Amte  Wildeshausen keine andere
Münzsinlmi angenommen werden dürfen,
als diejenigen , welche nach den Publica-
tionen der Höchstver'ordrwken provisorischen
sift'gierliugS - Eommission vorn 10 . Deccmb.



iZiZ . lmid 24 . Jan . 1814 . in anderen Herr¬
schaftlichen Hebungen angenommen werden;
also namentlich keine Holländische Münze
unter 1 Fl . , auch keine Conventions -Münze
unter Rthlr . und keine Kupfermünze,
außer in so ferne die beyden letzteren zur
Ausgleichung des Betrags , und besonders
des sZic, bey den grobem Silbermünzen er¬
forderlich sind;

2 ) daß diese Münzsorten , die Holländi¬
schen Gulden zu Gr . in Golde , das
Preussische Courant nach gleichem Cours wie
das Oldenburgische kleine Courant , also 1
Rthl . 10 Gr . Preussisch Courant für i
Rthlr . Gold , die nach dem Conventionsfuß
ausgeprägten Münzsorten aber zu demWer-
the nach Thalern und Groten Conveurions-
geld , der in den beyden angeführten Pu-
blicationen bemerkt ist , angenommen und

z ) daß bis auf weitere Verfügung Ein
Rthlr . 7 ^ Gr . Convenrionsmünze für i
Rthlr . Gold , 11 Gr . Eonventionsmünze
für io Gr . Gold , und iLF Gr . Convenrions¬
münze für 1 Gr . Gold bey der Sportelnhe¬
bung angenommen und berechnet werden
sollen.

Mandats -Pro - 26 ) Regierungs - Bekanntmachung

Aemttw v' 7. N 0v. ? ud 1. 10. N 0v. 1 8 14.
Da verschiedener AMmänner Bedenk-
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lichkeiten zur Wissenschaft der Regierung
gekommen sind: ob sie in den zu ihrer Lom-
petenz gehörigen Eivilsachen lVIanästa cum
clausula zu erkennen ermächtigt seyn ? so
sinder die Regierung sich zu der Erklärung
veranlaßt: daß bedingte Zahlungsbefehle,
so weit sie an sich den Rechten und insonder¬
heit dem §. io . des Justiz-Reglements,
worauf der§. 24. der Beamten-Instruc¬
tion zurück weiset, zulässig sind, von dem
Amte ebenfalls ergehen können; wie denn
auch unter Nr. 4. der Amtssportelntare
die Sportel für solche lVlanäata cum clausula
angesetzt ist. Indessen versteht sich von
selbst, daß die Clausel nicht wie bey schrift¬
lichem Verfahren auf Beybringung rechtser¬
heblicher Einreden binnen einer Ordnungs¬
frist, sondern dahin gestellt werden muß:
daß Cimr entweder bezahlen oder auf den
(nach§. 26. der Instruction anzusetzenden)
Termin zum Versuch der Sühne, evemua-
liwr, ( in den zur Competenz des Amts ge¬
hörigen Sachen,) zur Verhandlung etwai¬
ger Einreden bey Verlust derselben, erschei¬
nen solle. Im Ungehorsamsfalle wird denn
der Citat ans Anrufen des Citanten im Ter¬
min an seinen Einreden präcludirt, und ein
unbedingter Zahlungsbefehl wider ihn er¬
lassen, der denn natürlicher Weise nicht als



Definitiv - Unheil nach der Tare Nr . 12 . ,
sondern nach Nr . 5 . als lclsnäawm sma
elausula zu bezahlen ist.

BMncillchkeit 28 ) Regier ungs - Bekanntmachung
terliü̂ ^ A? - V. 8 - N 0 V. ? udI . 1 7 . N 0 V. 1814.
genjchems in Da aus den Artikeln 71z . 716 . in

Verbindung mit dem Zten Abschnitt des
Zopten Artikels des Straf - Gesetzbuches
Zweifel entstanden find , ob ein zu Folge
derselben von dem Amte aufgenommener
Augenschein über die von einem Verbrechen
zurückgebliebenen Spuren von dem Unter¬
suchungs - Richter , sofern es nur immer ge¬
schehen kann , in jedem Falle sobald als
möglich wiederholet werden müsse , und ob
ein Untersuchungs - Richter auch die Besug-
niß habe , zu einem in solchen Fällen aufzu-
nehmenden Augenschein , wenn das Zu dem¬
selben Anlaß gebende Verbrechen nickt an
dem Gerichtsorte selbst oder in der Nähe
desselben sich ereignet hat , das beykommende
Amt zu committiren ; so findet sich die Re¬
gierung zu der Erklärung veranlaßt , daß
ein zu Folge oberwähnter Artikel des Straf¬
gesetzbuches von dem Arme , aufgenommener
Augenschein über die von einem Verbrechen
Zurückgebliebenen Spuren von dem Unter¬
suchungs - Richter nicht schlechterdings und
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in allen Fallen wiederholet zu werden
brauche, da das Amt in einem solchen Fall
nicht als bloße Polizey- Behörde und Poli¬
zei)- Strafgewalt , sondern als gerichtliches
Hülfsamt bey Verbrechen und Vergehen,
zur Unterstützung der Strafgewalt in Anse¬
hung eines versuchten oder vollendeten Ver¬
brechens oder Vergehens zu verfahren ge¬
eignet ist ; wobey es sich jedoch von selbst
verstehet, daß wenn dem Untersuchungsrich¬
ter ron dem Hülss -Amte bey dessen vorge-
nommeneu Augenschein begangene Mängel
bemerklich werden, alsdann die Wiederho¬
lung desselben abseiten des Untersuchungs¬
richters notwendig einrreten müsse.

Nicht minder ist auch der Untersuchungs¬
richter ermächtiget, wenn das zu dem Au¬
genschein Anlaß gebende Verbrechen oder
Vergehen nicht au dem Gerichts- Orte selbst
oder in der Nähe desselben sich ereignet, zur
Vornahme des Augenscheins das beykom-
mende Amt zu commirrireu.

29) Regierungs - BekanurmachungAufnahme der
v. 8. N 0v. xub 1. I 7. N 0v. I 8 r 4. Acte wlllkühr-

licher Gerichts-
ü Da über die Statthaftigkeit der Theil - barkeit beyden

nähme der landgerichtlichen Behörden an Ämtern und
der Ausübung der willkührlichen Gerichts-
barkeit, so wie über die Art und Weise,



von welchem der Amks - Osficialen letztwil¬
lige Verordnungen gültigerweise ausgenom¬
men werden können , Zweifel entstanden
sind , welche zu verschiedenartigen Vorfra¬
gen von Seiten der Aemter und Landgerichte
Veranlassung gegeben haben , so sinder sich
die Regierung hierdurch bewogen , in Be¬
ziehung auf die Landesherrliche Verordnung
vom 15 . September 1814 . die Vertheilung
der Geschäfte unter die mit dem l . Oetober
eintretenden Landesbehörden betreffend , und
deren § . 8.
auf die Beamten - Instruction § . 40 . 4g.
auf die Regierungs - Verordnung vom 10.

Oetober 1314.
zu erklären : daß

l ) testamentarische Dispositionen nur
dann die Eigenschaft und Würkung einer
öffentlichen Urkunde haben , wenn sie von
dem Amtmann und Amtsauditor zusammen
ausgenommen worden sind ; daß dagegen
ein dergleichen nur von einem einzigen die¬
ser Officialen aufgenommener Act nur als
ein nach den Grundsätzen der gemeinen
Rechte zu beurtheilendes Privat -Znstrument
gelten könnef ; weshalb den Partheyen , wenn
der Amtmann und Amtsauditor zusammen
zu instrumentiren behindert sind , unbenom¬
men ist , sich entweder an ein benachbartes
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Amt , oder an das Landgericht zu wenden,
in welchem Fall es des Beyrathö oder der
Mirwürkung des comperenten Amtmanns
nicht bedarf , als nur in so fern nach §. 43.
der Beamten 5Instruction dessen Zuziehung
und Unterschrift wegen des herrschaftlichen
Interesses bey Strafe der Nichtigkeit we¬
sentlich erforderlich ist;

2 ) Die Landgerichte sind durch das Ge¬
setz angewiesen , in Sachen der wilikührli-
chen Gerichtsbarkeit ihre Würksamkeit auf
dringende Fälle zu beschränken , und da sie
nur subsidiarisch zugelassen sind , so müssen
sie , wo kein dringender Fall vorhanden ist,
die Partheyen an das Amt verweisen , sonst
aber die dringenden Umstande in den von
ihnen anfzunehmenden Urkunden anführen;

z) Zn Rücksicht der Errichtung von Te¬
stamenten sind diejenigen Fälle für dringend
Zu halten , wo Amtmann und Amts - Audi¬
tor gemeinschaftlich zu instrumentiren sich be¬
hindert sehen , und Gefahr beym Verzüge
obwaltet;

4 ) Für jeden Eingesessenen oder auch
nur zeitigen Einwohner eines Amtes , ist
dasjenige Amt , unter welchem er wohnet,
oder sich aufhält , die nächste Behörde , und
im Behinderungsfall desselben eines der be¬
nachbarten Aemter.
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Zeder Beamte ist befugt , eine Person,
die bey itznr einer: Acr der willkührlichet ; Ge¬
richtsbarkeit aufnehmeu lachen will , damit
zuzulachen , wem : sie auch nicht in seinem
Distrikt wohnet ; er kann sie aber auch, m. rm
nicht Gefahr bevm Verzüge ist , au ihren
Beamten verweisen , der allein vech-fstchtet
ist , solche Acre für seine Emgesechne aus-

zunehmen.

Gebühren für
die Besorgung
der Publika¬
tion der ? ro-
clsmarum in
Oldenburg.

Zo) Regierungs - Bekanntma chn ng
v. i2 . Nov . xnsil . i Nov . 1814.

. Zn Beziehung auf die §§ . 76 . 77 . und
78 , der neuen Vergantungsordnung vom
ii . Oktober d. Z . werden die im letzteren §.
erwähnten tarmäßigen Gebühren , welche
dem Sportelnrendanten der Oldeuburgischen
Canzley für die Besorgung der Proclamate
mit demselben portofrei ) zu übersenden sind,
aus 60 Grote Gold hierdurch bestimmt , wo¬
für der Sportelureudaut die zweymalige Ein¬
rückung in die wöchentlichen Anzeigen zu be¬
sorgen und mit der tarmäßigen Znsirtions-
gebühr zu bezahlen , imgleichen die Assirion
undZurückseiidtlng des attestirtenProclams,
und die Publikation in der hiesigen Kirche
zu veranstalten und die gewöhnliche Gebüh¬
ren dafür zu entrichten hat.
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21) Regierungs - Bekanntmachung Ergänzung dero ^ ^ ^ Gerichts-V. 14. NoV. Pnb1. 17. N 0v. i 8 14° Sportelntaxe.
Au Erzanznng einiger Lücken in der

Sporrelrrrüxe der Obergerichte und
Untergeri ehrlichen ColLegien wird
hierdurch bestimmt, daß zu berechnen ist

Landger. Justrzc.O.A. Ger.
s) Für das Deere: des kuäicü

s auo aber die eingelegte Appel¬
le sammrAposteln, nach der
Bestimmung  Icr . 14. Nr . 11. Nr . 11.

d) Für den Relevanzbescheid
des kuüicii 36 guoch wodurch Ap-
peliniions - Proteste zur weite¬
ren Verhandlung erkannt wer¬
den . . 2 ^ zE

Lornpulsorialsg besonders nach
N . 14. N »11. N . i i.

Für cuMpulsorialks arctioi'68
wird nichts berechnet.

c) Für einen Relevanzbescheid,
wodurch die Appellation entwe¬
der abgeschlagen oder angenom¬
men und sofort abändernd erkannt
wird , wie für einen Definitivbe¬
scheid, nach N . ig . N . 10. N . io.

Das Rescript an das änäicium
3 guo «ach — 16. — 12. — 12.
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Z) IlennssorinleZ wie cornMl-
80N-Ü68 nach N . 14 . N . 11 . N . 11.

e) Ein Ordinations - Rescript,
(wenn nicht in dieser Form ein
wahrer Relevanzbescheid enthal¬
ten ) nach — 17 . — iz . — iz.

1) Bey Nullitätsbeschwerden
werden die Sporteln wie in Ap-
pellationsfällen berechnet.

§ ) Eine Resolution 4M . iE - iv § . 24N.
sie mag abschlagend oder bewil¬
ligend seyn.

d ) Eine Notisication wie ein
einfaches Decret N . Z. N . Z. N . z.

i ) Für den Auftritt des Pupil¬
lenschreibers 24 — —
für denselben im Decisionster-
min , die Halste der Gerichtsge¬
bühr.

k) Ein gedrucktes Vollmachts-
Formular zur Legitimation des
Auwaldes 8 N . 12 gß. 12 Sk.

Stempel auf Z2> Des Oldenburg . Stadtmagi-
Spicl - Char- str gts - B ekanntm ach u ng vom 14.

Nov . 1314-

Wenn in Gemäßheit Rescriptes Her¬
zoglicher Regierung , der ehemals gebräuch-
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lich gewesene Stempel der Spielkarten wie¬
der angeordnet worden, und in dieser Rück-
sichr alle vorher bestandene Verfügungen
(Cammerverordnungv. i . Febr. 1736. im
Verzeichnis der Verordn, v. 177z—179g.
p. 144. ri. 12.) wieder in Kraft treten, so
wird dies den Bekommenden zur Nachricht
und Nachachtung, bey Vermeidung der ge¬
setzlichen Strafen, und daß dem Kaufmann
Tappenbeck Hieselbst die Kartenstempelung
übertragen worden, hiemit bekannt gemacht.

Zg) Regierungs -Bekanntmachung  Würkungr-
w lg. Nov.  xudl . 17. Nov . 1814.
Zn Beziehung auf den§. ig. der Ver-A"̂ ^ ^

ordnung über die Verkeilung der Geschäfte
unter die hiesigensandesbehörden vom rz.
Septemberd. Z. werden nunmehr aus der
für die Herzogliche Militair-Commission
ausgefertigken und unterm iZ. Oktober d.
Z. sandesherrlich approbirten Instruction
diejenigen Artikel, welche deren Wirkungs¬
kreis als Militair- Justiz- Behörde oder
Militair-Gericht betreffen, hiemittelst öf¬
fentlich bekannt gemacht.

Art. 1. Die Militair-Commission besteht,
unter dein Vorsitz eines Direktors, aus dem



jedesmaligen Commandeur und ChefdesMi-
litair -Corps und mehreren Personen vom Mi¬
litair - und Civil - Stande , welche dazu er¬
nannt werden . Der jedesmalige Auditeur
versieht bey derselben die Geschäfte des Se-
cretairs , und in allen bey ihr vorkommenden
Rechts - Sachen die Stelle des Actuarii -s,

auch muß derselbe , wenn Militair - Perso¬
nen bey den Civilgerichten Rechts - Sachen
auszuführen haben , die aus ihrem Verhält¬
nisse als Milirair -Personen entstanden sind,
oder auf solches Beziehung haben , nach dem
Befinden und Auftrag der Militair - Com¬
mission , deren Gerechtsame vertreten und

ausführen . Er besorgt alle Ausfertigungen
in den von der Militair - Commission zu ver¬

handelnden Angelegenheiten , führt das
Protokoll in deren Sitzungen und bey den
Verhandlungen des Kriegsgerichts und des
Standrechts , und sorgt für die Ordnung
und Aufbewahrung der Militair - Regi¬
stratur.

Art . 2 . Die Zahl der Mitglieder der Mi-
lktair -Commission ist unbestimmt , jedoch wer¬

den jederzeit , außerdem Direktor , wenigstens
noch zwey Mitglieder aus dem Civilstande
dazu ernannt werden . In allen Fällen
aber , wenn die Militair - Commission als

Kriegs-
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Kriegsgericht die Strafgerichtsbarkeit über
Militair - Personen wegen begangener Ver¬
brechen , auf welche Degradation oder Kas¬
sation bey Offlciers , und Festungs - oder
Todes - Strafe bey Officiers , Unterofsiciers
und Gemeinen gesetzt ist , auszuüben hat,
bestehet dieselbe , außer dem Direktor und
dem Commandeur des Corps , noch aus vier
andern Mitgliedern vom Civil - Stande,
und es werden ihr daher in solchen Fällen,
wenn die Zahl der ordentlichen Mitglieder
nicht so groß wäre , die fehlenden aus den
Mitgliedern der höhern Gerichtsbehörden,
nach Höchster Bestimmung , zugeordnet,
welche darin ihren Sitz unter den ordentli¬
chen Mitgliedern nach ihrem Dienstalter
nehmen , und in Betracht ihres als
Richter geleisteten Diensteides , für diesen
Fall nicht erst besonders beeidigt werden
dürfen.

Der Regiments - Quartiermeister hat
als solcher Sitz in der Militair - Commission,
jedoch bloß in Ansehung solcher Angelegen¬
heiten , die auf die Verpflegung des Corps
Beziehung haben , ein votum consultsti-
vum.

Art . Z. Zum Militair - Stande sind , in
Rücksicht auf den Gerichtsstand vorderMili-
tair -Commissi 'on , zu rechnen:

D
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s) das Contingent und die Dra¬
gon er , mir Einschluß der Beurlaubten , so¬
wohl die Officiers, als die Unterofficiers und
Gemeinen, imgleichen deren Frauen , und
noch unter der väterlichen Gewalt stehenden
Kinder.

d) Aus derLandwehr:  die Key der¬
selben eingestellten Officiers und Unterosfi-
ciers eben so, wie die Zum Contingent gehö¬
rigen , mit ihren Familien ; hingegen die
Gemeinen nur in Ansehung alles desjenigen,
was auf ihren Dienst Beziehung hat , und
außerdem zu der Zeit , wenn das Corps zu¬
sammengezogen ist , auch in Ansehung sol¬
cher persönlichen Klagen , die keinen Auf¬
schub leiden. Da indeß der Landwehr-pflich¬
tige sechs Jahre zu dienen verbunden ist, so
hat das Civil- Gericht die gegen solche Land¬
wehrpflichtige, welche sich nicht bey ihrem
Corps zum activen Dienst befinden, bey
ihm erhobenen Klagen und von ihm wider
sie gefällte Erkenntnisse, in so ferne selbige
auf ihre Personen Einfluß haben, der Mili-
tair -Commission zu ihrer Nachricht mitzu-
theilen- Wenn aber die Landwehr im Felde
oder in der Garnison steht, so tritt sie in
eben das Verhältniß , wie das Contingent.

o) Die zum Landsturm  gehörigen Un-
terthanen stehen nur in Disciplin - und



Dienstsachen , wenn sie würklich unter den
Waffen sind , sonst aber in keiner andern
Beziehung in der Qualification des Militair-
standes.

ü) Von den Invaliden  werden die¬
jenigen , die noch zu gewissen Diensten ver¬
bunden sind , als Militair -Personen betrach¬
tet , und in Ansehung des militairischen Ge¬
richtsstandes , wie das Kontingent . Hinge¬
gen können alle Invaliden , die in ihre Ge¬
meinden entlassen sind , und bloß ein gewis¬
ses Monatsgeld als Pension genießen , auf
diesen befreyeten Gerichtsstand keine An¬
sprüche machen.

Art . 6 . Der Gerichtsstand der Militair-
Commission iu Beziehung aufdieQualitätder
bey ihr anhängig zu machenden privatrecht¬
lichen Sachen ist begründet:

s ) in allen Sachen , die den persönli¬
chen Stand der nach § . 5 . unter ihrer Ge¬
richtsbarkeit stehenden Personen und Perso¬
nal - Klagen wider selbige zum Gegenstände
haben . Erstrecken sich dergleichen Ansprü¬
che über mehrere , unter welchen sich auch
Personen befinden , die nicht zum Militair-
Srande gehören , so gehören dergleichen Sa¬
chen , worin Civil - und Militair - Personen

D 2



zusammen und solidarisch als Beklagte er¬
scheinen , zur Competenz der Civilgerichte,
und zwar vor das gemeinschaftliche höhere
korurn , die Justiz - Canzley.

d ) Ist eine der sud a . erwähnten Sa¬
chen besonders verwickelt , so bleibt es der
Milirair «Commission unbenommen , selbige
an die beykommende Civil - Gerichtsbehörde
zur Verhandlung oder Entscheidung abzu¬
geben.

c ) Dagegen gehören alle Real - und ge¬
mischte Klagen , sowohl Realklagen über
bewegliches und unbewegliches Vermögen,
als auch insbesondere alle Erbschaftsklagen,
alle possessorische Klagen und scüoE in
rein scriptae vor das Civilgericht der bele-
genen Sache.

6 ) Das Vormundschaftstvesen über die
von Militair - Personen nachgelassenen Kin¬
der bleibt den ordentlichen Gerichten des
Wohnorts derselben überlassen , jedoch nimmt
die Militair - Commission die Berichtigung
des am Orte des Standquartiers befindli¬
chen Mobiliar - Nachlasses verstorbener Mi¬
litair - Personen wahr , und überantwortet
den bl eberschuß dem vormundschaftlichen Ge¬
richte oder den von demselben den Kindern
bestellten Vormündern , ohne demnächst auf
deren Administration einzurreten.



5Z

e) Die Wittwen und Kinder verstorbe¬
ner Ossiciers oder anderer Militair -Perso-
nen stehen nicht mehr unter der Gerichts¬
barkeit der Militair - Commission , sondern
unter den ordentlichen Gerichten ihres
Wohnorts»

Arr - 7 « Die Militair -Commission übt die
Polizeyliche - , Correetionelle - undCriminal-
Gerichtsbarkeit über die Militair -Personcn,
nach Anleitung der Kriegs - Artikel und der
besonder « Vorschrift wegen der Milirair-
Srrafgerichtsbarkeit , in folgender Maaße
aus:

1) Ein jedes Vergehen oder Verbrechen
einer Militair - Person gehört vor die Mili¬
tair - Commission , die Untersuchung dessel¬
ben mag durch eine erhobene Klage oder
durch eine angebrachte Denunciarion veran¬
laßt , oder «x ollioio vorgenommen werden,

2 ) Alle Disciplinar , und Dienst - Verge¬
hen , die nicht von dem Chef allein unter¬
sucht und abgemacht werden dürfen , imglei¬
chen alle andere Vergehen und Verbrechen
der Militair - Personen , die nicht an ein
Kriegsgericht oder Standrecht gewiesen sind,
und nach den Kriegs - Artikeln bestraft wer¬
den müssen , werden von der Militair - Com¬
mission untersucht und entschieden.

z ) Zn allen andern Vergehen und ge-
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meinen Verbrechen der Militair -Personen
gehört die Verhaftung des Thaters und die
erste Untersuchung vor die Militair - Com¬
mission. Erzieht sich hieraus , daß die be¬
gangene Handlung einen Flecken auf den
Verbrecher werfe, der mit seinem Stande
als Milimir - Person nicht verträglich ist,
und ist das Verbrechen so weit erwiesen, daß
ohngefahr ein halber Beweis gegen denThä-
ter vorhanden ist, so erkennet das Militair-
Gerichr dessen Ausstoßung aus dem Militair-
Stande , und übergiebt ihn der ordentli¬
chen Correctionellen oder Criminal - Behörde
zur weitern Untersuchung und Bestrafung.
Die Ausstoßung aus dem Militairstande ist
in diesem Falle keine Strafe , sondern nur
eine nothwendige Folge des Fleckens, den
die begangene That , oder der dringende Ver¬
dacht derselben, auf die Militair - Person ge¬
worfen hat, und seiner dadurch entstandenen
Unbrauchbarkeit zum Militairstande.

4) Wenn wegen eines begangenen Ver¬
gehens oder Verbrechens eine Civil - Person
gegen eine Militair - Person klagen will,
oder umgekehrt, so muß in jedem Falle der
Klager seine Klage vor dem boro des Be¬
klagten an stellen. Ergiebt dann die Unter¬
suchung, daß sowohl der Kläger als der Be¬
klagte gefehlt habe, so erkennet das Ge-
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richt , nach beendigter Untersuchung , über
die Bestrafung seines Untergebenen , und
communicirt die verhandelten Acten dem Ge¬
richte des Klägers , um auch , diesen zur
Strafe zu ziehen.

5) Ist von einem gemeinen Verbrechen
die Rede , an welchem Personen von beyden
Ständen Theil genommen Zu haben beschul¬
digt werden , mithin eine Gesellschaft von
Verbrechern vorhanden , die nicht füglich ge¬
trennt werden kann , so gehört dessen Unter¬
suchung vor die gemeinschaftliche höhere Be¬
hörde , die Justiz - Canzley , bis dahin , daß
etwa aus derselben solche Resultate hervor¬
gehen , die nach Nr . g . die Ausstoßung der
Militair - Person zur Folge haben.

6 ) Hat eine Militair - Person vor ihrem
Eintritte in das Milkair ein Vergehen oder
Verbrechen begangen , und ist die Untersu¬
chung darüber in dem Augenblicke ihres Ein¬
tritts in den Militairstand bereits angefan¬
gen , so wird solche von der Behörde , welche
sie angefangen hat , fortgeführt , und das
Erkenntniß der Militairbehörde zur Voll¬
ziehung mitgetheilt , in so ferne nicht das
Verbrechen die Ausstoßung aus dem Mili-
tairstande ohnehin zur Folge hat . War
aber die Untersuchung noch nicht angefan-
gen , als der Thäter in den Militairstand



trat , so wird solche zwar in dem koro ä ?-
licti comrnigsi eingeleitet und bis zum Er-
kenntniß durchgeführt , dann aber die Be¬
strafung des Thäters , wenn nicht die Aus¬
stoßung aus dem Militairstande eine Folge
der Thatist , von dem Milirairgerichte er¬
kannt und vollzogen.

7) Ueber die Privat - Satisfaktion des
Beleidigten oder Beschädigten entscheidet
allemal diejenige Behörde , welche nach obi¬
gen Bestimmungen über die Bestrafung des
Thäters zu erkennen har.

8) Zn allen Fallen , in welchen die Ge¬
richtsbarkeit der Milirairbehörde in Straf¬
sachen begründet ist , hat dieselbe die für sie
erlassenen besondern Vorschriften wegen der
Militair - Strafgerichtsbarkeit zu befolgen.

Art . 8 . In allen , sowohl privatrechrlichen
alsStrafsachen,welche vor dasMilitairgericht
gehören , ist das Verfahren derselben sum¬
marisch , und es wird der Regel nach alles
mündlich zu Protocoll verhandelt , und kein
Anwald zugelassen,, in so ferne nicht wegen
Wichtigkeit der Sache das Militairgericht
eine schriftliche Verhandlung , aufAnsuchen,
für zulässig erkennt . Das ganze Verfah¬
ren geschieht ohne Gerichtökosten , und ist
vom Gebrauch des Stempelpapiers erimirt.



In leichten Disciplinar - Injurien - und
andern Sachen von geringer Erheblichkeit
geschieht die Instruction der Sache von ei¬
nem Mitglieds der Militair - Commission
(im Felde von einem Officier ) und dem
Auditeur , und die aufgenommenen Proro-
colle werden demnächst der versammelten
Commission zur Entscheidung vcrgelegr.
Wichtigere Sachen hingegen instruirt die
Commission selbst , läßt demnächst von dem
Auditeur eine schriftliche Relation ausarbei-
ren , und fallt darnach das Urtheil . In
Sachen von großer Wichtigkeit , z. B . wel¬
che Festungs - oder Todesstrafe nach sich zie¬
hen können , wird ein Mitglied der Mili¬
tair - Commission vom Civilstande zum Cor-
referenten ernannt , und von sammtlichen
Mitgliedern schriftlich votirt.

Ueber das Verfahren vor dem Kriegs¬
gerichte und vor dem Standrecht enthält die
Vorschrift wegen der Militair - Straf¬
gerichtsbarkeit die besonder « Bestimmun¬
gen.

Art . 9 . Wenn eine Militair -Person mit
Tode abgeht , so wird , aufVerfügung des Com-
mandenrs , dessen an dem Orte des Stand¬
quartiers befindlicher Nachlaß sofort durch
einen Officier und den Auditeur unter Sie-
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gel genommen und darüber ein Znventarium
errichtet , auch wenn die Erben nicht bekannt
und zur Stelle sind , eine andere Militair-
Person von dem Grade des Verstorbenen
zum Curator des Nachlasses erwählet , und
von der Militair - Commission , wenn diese
mit der Wahl zufrieden ist , bestätiget und
verpflichtet . Das Geschäft dieses Curawrs
beschränkt sich auf die Besorgung der Beer¬
digung und auf die Sorgfalt für die Aufbe¬
wahrung des Mobiliar - Nachlasses . Zu¬
gleich muß der Auditeur , wenn der Verstor¬
bene Kinder hinterlassen hat , den Todesfall
dem Gerichte des Wohnorts derselben anzei-
gen , damit dieses für ihre Bevormundung
Sorge tragen könne . Die Militair - Com¬
mission erläßt demnächst Proclamata und
bestimmt einen Angabetermin für diejenigen,
welche an den Verstorbenen persönliche An¬
sprüche haben möchten , und sorgt , soweit
der unter ihre Gewahrsam genommene
Nachlaß desselben hinreicht , für ihre Befrie¬
digung . Sind die Erben des Verstorbenen
unbekannt , oder außerhalb Landes , so wer¬
den in den zu erlassenden Proclamaten auch
diese aufgefordert , ihre Ansprüche bey dem
Civilgerichte des Standquartier - Orts anzu-
gebeu , an welches demnächst die Masse,
wenn zuvor die persönlichen Schulden des
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Verstorbenen vor der Militair - Commis¬
sion liquidirt und berichtigt sind , zur
weitern rechtlichen Verfügung abzugeben
ist.

Zft der vorhandene , unter Gewahrsam
der Militair - Commission befindliche Nach¬
laß des Verstorbenen nicht hinreichend , um
alle darauf haftende Forderungen zu berich¬
tigen , so werde !? davon zuerst die Ansprüche
der Militair - Cafse oder des Compagnie-
Chefs nach vorgängiger Liquidation befrie¬
digt , und über den Rest ein Distributions-
Bescheid , nach den Grundsätzen der hiesigen
Concurs -Ordnung , publicirt , nach welchem,
soweit der Nachlaß reicht , die Gläubiger
ihre Befriedigung erhalten.

Art . io . Zn allen zur Cognition der Mili-
tair -Commifsion gehörigen Rechtssachen ver¬
fahrt und entscheidet selbige zunächst nach den
Kriegs - Artikeln , und , wo diese nicht be¬
stimmen , nach dem im Herzogthum Olden¬
burg geltenden gemeinen Civil - und Crimi-
nal - Rechte . Die persönlichen Verhält¬
nisse der Militair - Personen , als Ehegat¬
ten , mit allen sich darauf beziehenden Rech¬
ten und Pflichten , auch in Ansehung des
Vermögens , werden nach eben den Rechten,
wie bey den hiesigen Landesherrlichen Be-
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dienten beurtheilt , wenn die Heyrath nach
dem Eintritt des Mannes in den Militair-

stand geschloffen ist , im entgegengesetzten
Falle aber nach den Rechten des Orts , an
welchem die Ehe vollzogen worden ist.

Die aus den persönlichen Verhältnissen
der Militair - Personen , als Ehegatten,
entspringenden Klagen gehören vor die Mi-
litair - Commission in eben der Maaße , wie
sie unter Civil - Personen vor die Eivilge-
richle gehören.

Art . ii . Als Rechtsmittel wider die
Erkenntnisse der Milüair - Commission
findet

s ) in bloßen Disciplinarsachen deren
keines Statt , eben so wenig wider alle die¬
jenigen Erkenntnisse , welche von einem
Standrechte gefallet sind;

b) dagegen wird in privatrechtlichen
Sachen die Appellation an die Justiz - Canz-
ley , und in Correctionellcn und Criminal-
sachen , die sich zum Erkenntniß der Mili¬
tair - Commission eignen , die Berufung an
die Zustizcanzley als Revisionsgericht zuge¬
lassen . Die Einlegung und weitere Aus¬
führung dieser Rechtsmittel ist an eben die
Regeln gebunden , nach welchen solche bey
den ordentlichen Gerichten geschieht.



Zg) Regi erungs - BekanntmachungVeifügungwe-
v . 1 4 . N ov . publ . 17 . Nov . 18r4 . gen des von der^ ^ ^ ^ Ofsicialen des

Zn Folge der unter dem i §. März aus ftonzos. Gou-
der provisorischen Regierungs - Commission
erlassenen Aufforderung sind g 6 Angaben Eigenthums,
über das von den entflohenen Ofsicialen des
Französischen Gouvernements zurückgelas¬
sene Eigenthum gemacht worden , wobey,
nachdem unterdessen derFriede geschloffen , nur
noch der Zweck vor Augen behalten werden
kann , daß denjenigen hiesigen Unterthaneu,
welche Forderungen an jene Ofsicialen ha¬
ben , ein rechtlicher Weg eröffnet werde,
sich zu ihrer Befriedigung an den Nachlaß
derselben zu halten . Zu dem Ende sind
duse Angaben mit einer Designation in der
Negiftratur der Zustizcanzley zu Oldenburg
niedergelegt , wo sie gegen die bestimmte
Gebühr pro cornrn . aowrurn von Jedem,
dem daran gelegen , eingesehen werden kön¬
nen . Sofern nun nicht der Eigenthümer
selbst oder ein Gevollmächtigter desselben
durch Ausnahme eines gerichtlichen Procla-
ma Zedem die Möglichkeit eröffnet , wegen
seiner Ansprüche die nöthigen Sicherheits-
Mittel zu ergreifen , wird allen Inhabern der
angegebenen Sachen hiedurch bey eigener
Verantwortlichkeit untersagt , bis zum Ende
Zanuars künftigen Jahrs dieselben den aus-
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wärtigen Eigentümern verabfolgen zu las¬
sen , damit diejenigen , welche rechtliche An¬
sprüche daran haben , unterdessen bey dem
beykommenden Amte oder Landgerichte , in
dessen Bezirk sich die Sachen befinden , Si-
cherungsantrage thun und ihre Ansprüche
weiter gegen die Abwesenden verfolgen kön¬
nen , welchen dann , sofern sie keinen Ge-
vollmachtigten constituirt haben , ein Cura-
tor zu bestellen ist . Nach Ablauf jenes Ter¬
mins sind zwar diese Ansprüche keinesweges
erloschen , es steht aber der Verabfolgung
des nachgelassenen Privat - Eigenthums an
die auswärtigen Eigentümer , sofern !es
nicht mit Arrest bestrickt ist oder bestrickt
wird , nichts weiter im Wege , und es hat
sich ein Zeder selbst beyzumessen , wenn er
die Sicherheit außer Acht gelassen.

Kosten dergz ) Regierungs - Bekanntmachung
Schreib-Ma- ^ i ^ . Nov . pudl . 24 . N0V . 1814.terialien auf , ^ ,
dem Amte; Auf Veranlassung mehrerer von Sei-
und freyeWvh-^ n derAemter dieses Herzogtums Hierselbst
Auditors. emgekommener Vorfragen , wie es bey sel¬

bigen mit Anschaffung der zu ihrem Bedarf
erforderlichen Schreib - Materialien zu hal¬
ten , und was unter der vom Amtmann
dem Amts -Auditor zu haltenden freyen Woh¬
nung Zu verstehen sey , wird hiermittelst fol-
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gerrde allgemeine Bestimmung zur Nach¬
richt und Nachachtung bekannt gemacht:

1) Die Kosten der Schreib - Materialien
sind von dein Amte , welchem der Ertrag
der Copialien überwiesen worden , zu
stehen»

2 ) Unter der von dem Amtmann dein
Amts -Auditor zu haltenden freyen Wohnung
ist das ei forderliche Ameublement nebst
Bette , desgleichen die nöthige Heitzung,
aber kein Licht , mit Zu verstehen.

z6 ) Regierungs - Bekanntmachung FeeyeFuhr der

v . 18 - N 0 V. x ubI . 24 . N 0 V. 1814.  Irrschaftl"
Da mittelst der Höchsten Orts erlassenen 4en Angele-

Tare der Sporteln bey den Aemtern ^ g^ . gettheiten.
4,z . bestimmt worden ist , daß der Amtmann
oder Amis - Auditor bey allen Geschäften,
die er in Angelegenheiten einzelner Privat-
Personen oder ganzer Commünen außerhalb
seines Wohnortes verrichtet , zu seinem ei¬
genen Besten freye Fuhr nach der Ordon¬
nanz - Tare vergütet erhalten solle , so wird,
um auch über die Frage , wie es damit in
Fallen Herrschaftlicher Angelegenheiten ge¬
halten werden soll , alle Zweifel zu heben,
hiermittelst die Bestimmung zur allgemeinen
Kennlniß gebracht , daß die Beamten , wenn
sie in Herrschaftlichen Angelegenheiten au-



ßerhalb ihres Wohnortes Geschäfte zu ver¬
richten haben , Hofdienstfuhren gebrauchen
dürfen , wo sie solche vor dem Jahre iZro.
Zu gebrauchen befugt waren , und nur da,
wo die Unterthauen sich über ein solches
jährliches kixum , das nun der Sportelncaffe
zu berechnen ist , vormals unter oberlicher
Genehmigung mit den Beamten verglichen
haben , ihnen in Herrschaftlichen Angelegen¬
heiten die Fuhren nach der Ordounanz -Tave
aus der Sportelncaffe vergütet werden
können.

Paß zum Vor - Zv ) Cammer - Bekanntmachung  v.

Weserzvlistätte. Die nach ältern Vorschriften bestandene
Einrichtung , wornach , wenn Bau - Brenn-
und Krumholz bey der Weserzollstätte zu
Elsfleth vorbey geführt wird , ein Cammer¬
paß producirt werden muß , ist seit einiger
Zeit unbefolgt geblieben . Da indeß diese
Einrichtung wieder eingeführt worden , so
wird solches zur Vermeidung von Aufenthalt
und Unannehmlichkeiten im Unterlassungs¬
fall hiemit zur allgemeinen Nachricht und
Nackachtung öffentlich bekannt gemacht.

Einrichtung Z8 ) Z u ft i z c a n z l e y - B e k a n n t m a ch u n g

v»s - Gesuche. vvm 2 4 . Nov.  p ubI . dett i . Dec . t8i4.
Aus den aus mehreren Vorfragen der

Landgerichte und des Hypothekenamtes von
der



der Zusiizcanzley , als der mit der Aufsicht
über das Zngrossationswesen beauftragten
Behörde , ertheilten Resolutionen wegen
Eiurlchturrg der Zngrostationsgesuche in Ge¬
mäßheit der in'. § . 6» derHypothekenordnung
vom ii . Ocrober enthaltenen Vorschriften,
wird hiedurch folgendes zur allgemeinen
Nachachtung bekannt gemacht:

i ) Der . Pro d u cent  ist derjenige,
welcher die Zngrossation sucht , es sey in ei¬
genem Namen oder für einen Andern . Die
Unterschrift dieses Producenten bedarf kei¬
ner Beglaubigung , wenn er als Official
oder bey einem einheimischen Gerichte reci-
pirter Anwald handelt , oder die Handschrift
dem Hypothekenamte sonst bekannt ist.
Sonst muß sie von irgend einem in Eides-
pfiicht stehenden Officialen beglaubigt wer¬
den . Der Anlegung einer Vollmacht Zn
den für Andere producirten Ingrossations-
gesuchen bedarf es nicht , wenn der Produ-
cent Official oder recipirter Auwald ist , und
in letzterm Falle , wie ohnehin erforderlich
ist , die zu ingrossirenden Documente im
Original oder in beglaubter Abschrift anlie-
gen , deren Besitz zugleich die Bevollmächti¬
gung vermnthen läßt.

2 . UnterderQnalität des Schuld¬
ners,  die in den Gesuchen angegeben wer-

E



den soll , ist der Vor - und Zunahme , Wohn¬
ort , Stand , und was sonst zur genauen
Bezeichnung des jetzigen Schuldners dient,
zu verstehen , wobey denn auch des Erblas¬
sers Namen rc. anzugeben ist , wenn die
Schuld von diesem herrührt.

z ) In Ansehung der Güter,  wor¬
auf die Hypothek ingrossirt werden soll , ist,
da für jeden Landgerichtsdistrict , für den
District der Stadt Oldenburg , und für
das Amt Varel , besondere Hypothekenbü-
cher geführt werden , auch bey Generalhy¬
potheken , die Bemerkung nothwendig , in
welchem jener Distrikte die Güter belegen
sind.

4 ) Wenn eine Zugroflation von Officia-
len in dieser Qualität gesucht wird ( § . rz.
der Hypotheken - Ordnung ) , so bedarf es
keiner Anlegung von Documenten , sondern
nur einer richtigen Angabe des Inhalts,
der dann durch die Officialqualität des Pro¬
ducenten documentirt wird . Auch können
solche Officialcn erwarten , daß ihnen die
Ingrossations - Dokumente vom Hypotheken-
Amte zurück gesandt werden , und brauchen
keinen Gevollmächtigten am Orte des Hy¬
pothekenamtes zu bestellen.

5 ) Die Pflicht der vbervormundschaftli-
chen Gerichte , für die Iugrossarion der still-



schweigenden Hypotheken in dem Vermögen
der Vormünder zu sorgen , beschränkt sich
auf die Fälle , da die Pupillen am iZ . No¬
vember noch minderjährig sind , indem , wenn
sie an diesem Termin schon großjährig ge¬
worden , oder mit Hinterlassung großjähri¬
ger Erben verstorben sind , es lediglich Sache
der Großjährigen ist, Wegendessen , was den
Vormündern aus ihrer Verwaltung etwa
zur last fallen mag , die Ingrossation zu be¬
wirken.

Z9 ) Cammer - Bekanntmachung  vom Hebung der
-4 . R ° ° . xudl . den I . D - -. 1814.

Es werden in Ansehung der Hebung desin Oldenburg.
Sperrgeldes am Dammthore folgende Pun¬
kte zur Nachricht und Nachachtung öffentlich
bekannt gemacht:

1) Diejenigen welche Jahrs - Accorde
haben , müssen vor Ablauf des Jahrs das
stipulirte Fahrgeld an den x . r. Sperrgeld-
Einnehmer Oelmann entrichten , und wenn
sie den Accord fortsetzen wollen , sich hierü¬
ber bey ihm erklären.

2 ) Kann keiner , der einen Zahrsaccord
hat , die Frepheit vom Sperrgelde für einen
Fremden , der nicht zu seiner Familie und
Haushaltung gehört , verlangen , es sey
denn , daß dieses in dem Contract ausdrück¬
lich mit auöbedungen wäre.

E 2
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g ) Landleute , die aus der Stadt fahren,
dürfen keine Andere mit auf den Wagen
nehmen , um das Sperrgeld zu defrau-
diren.

4 ) Ist der Sperrgeld - Einnehmer er¬
mächtigt worden , alle diejenigen , welche
das Sperrgeld weigern , oder defraudiren,
mittelst Requisition der . an dem Damm-
thore befindlichen Wache, , sofort anhaltcn zu
lassen.

Ma -̂ egeln um . o ) Polizey - Reglement v. 8 . Dec.Li Lerdrei - - sch
lum d.Hunds- xudl . IZ . Dec . 1814.
«uty zu verhü- Da nach wiederholt eingegangenen Be-

richten in mehreren Amts - Districren dieses
Landes fortwährend tolle und verdächtige
Hunde nmherstreichen , von denen viele Hun¬
de und sonstiges Vieh gebissen worden sind,
so wird zur möglichsten Vermeidung der da¬
her zu besorgenden höchst nachrheiligen Fol¬
gen und um den bey dieser Gelegenheit drin¬
gend zur Sprache gekommenen gerechten
Beschwerden über die vielfachen Unzulrag-
lichkeitcn , welche durch das Anfällen und
Aubellen der umherlaufenden Hunde für
das Publicum entstehen , Wandel zu schaf¬
fen , nach Maaßgabe der bestehenden frü¬
her » Verordnungen Namens der Höchstver-
ordneten Regierung zur unabweichlichen
Nachachtung hiedurch augeordnet:
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1) Me Haushunde ohne Unterschieb r'm
ganzen bande sollen nach geschehener Be¬
kanntmachung dieses sofort an Ketten oder
doch gehörig festen Stricken angelegt gehal¬
ten werden , auch wird die Freylassung der
Schäfer und Jagdhunde fernerhin nicht wei¬
ter geduldet , als wenn solche resxect . mit
dem Schäfer bey der Heerde und mit dem
zur Jagd berechtigten Jäger auf der Jagd sind.

2) Diejenigen Hunde , welche fortan frey
umher laufen , sollen im Betreffungsfall,
worauf genau geachtet werden wird , ohne
weitere Umstände erschlagen oder erschossen
werden , und ist der Eigenthümer derselben
schuldig , für jeden solchergestalt getödteten
Hund das Schlag - oder Schießgeld mit g6
Gr . Gold , so wie die Kosten der Wegschaf¬
fung und gehörigen Verscharrung eines sol¬
chen erlegten Hundes mit 24 Gr . Gold , bey
Vermeidung der bereitesten Zwangsmittel,
zu bezahlen.

g ) Jeder Eigenthümer eines Hundes ist
für denselben verantwortlich , und gehalten,
für allen Schaden , Gefahr und Belästigung,
welche dem Publicum durch Angreifen , An¬
springen und Anbellen des Hundes verur¬
sacht wird , zu hasten ; auch bey einer uner¬
läßlichen Brüche von Z E Gold schuldig,
eirzen solchen Hund sofort abznschaffen.
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4 ) Wenn nach den hiebey angefügten
Kennzeichen Hunde der Tollheit wegen ver¬
dächtig werden , oder wohl gar schon gebis¬
sen haben , so ist es durchaus nothwendig,
sich derselben ungesäumt zu versichern und
sie eingesperrt zu halten , nicht aber zu töd-
ten , sondern der Orts - Behörde davon so¬
gleich Anzeige zu machen , damit deshalb
eine genaue Untersuchung veranlaßt werde.

5 ) Würde Jemand von einem Hunde
gebissen seyn , so muß derselbe sofort die Hülfe
der Aerzie oder Wundärzte in Anspruch neh¬
men , um dadurch nicht nur etwaiger Ge¬
fahr vorzubeugen , sondern auch jeden be-
sorglichen Zweifel gründlich zu heben.

6) Die Dauer dieser Anordnung ist un¬
bestimmt und wird den Umständen nach von
hieraus durch öffentliche Bekanntmachung
aufgerufen werden.

Die Polizeybediente sind angewiesen , auf
die Befolgung dieser Anordnung sowohl in
den Städten als auf dem fände mit aller
Aufmerksamkeit und Strenge zu achten , und
die befundenen Contravemionsfälle zur Be¬
strafung bey den Orts - Polizeybehörden und
auf den Aemtern anzuzeigen , welche dar - ,
nach ohne Anstand zu verfahren beauftragt
sind.
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Die Kennzeichen eines tollen
Hundes sind folgende:

Der Hund ist im Anfänge traurig und
mürrisch , hat A bneigung gegen Fressen und
Saufen , doch fett es in Hinsicht des Lehrern
einzelne Ausnahmen geben . Die Augen
werden demnächst trübe und der Gang wird
wankend und unregelmäßig , bald ist der¬
selbe langsam , bald schnell. Die Zunge
hangt ihm weiter hin aus dem Rachen , und
aus demselben stießt mehr oder weniger Gei¬
fer ; er trägt den Kopf tief und läßt den
Schwanz hängen , er schnappt nach Allem
was ihm in den Weg kömmt und fällt Men¬
schen und Thiere an , kennt seinen Herrn
nicht mehr , hört auf zu bellen , oder es ge¬
schieht nur mit heiserer Stimme.

Zn dieser Periode läßt der Hund sein
Fressen und Saufen unangerühret , flieht
andere Hunde , so wie die andern Hunde
ihm ausweichen , und stirbt in zwey bis
drey Tagen unter Convulsionen.

41 ) Regierungs - Bekanntmachung Berichtigung

v. 12 . December  xubl . den iZ . Dec . ^ ^ A^
1814.  telntaxe.

Zn der Obergerichts - Sportelntare xaA.
1o .blr .z2 . Z . 5 . ist statt : für jeden B,ogen
mehr > zu lesen : für jede Seite  mehr , wie

1.

lv



sich solches auch in der Untergerichts - Spor-
telntare xaZ . 19 . dir . 29 . Z . 4 . bestimmt
findet.

Jngrossation4 2) Der Zttstizcanzley Bekannt-
schaste! !"""^ machung  v . ig . Dec . ? udl . 22 -Dec.

1314»

Nachträglich zu der Bekanntmachung
vom 24 . November Nr . 5 . findet die Instiz-
canzley noch nöttzig , die Vormünder darauf
aufmerksam zu machen : daß , wenn etwa
ihren Pupillen eine Erbschaft durch den Tod
von Personen , welche selbst unter Vor¬
mundschaft standen , angefallen ist , die In-
grossation wegen desjenigen , was den Vor¬
mündern der Erblasser aus der Vormund¬
schaft zur Last fallen möchte , v 0 n den
Vormündern der minderjährigen
Erben  bewirkt werden muß , und diese im
Unterlassungsfälle dafür verantwortlich sind,
indem das vbervormundfchaftliche Gericht von
solchen Fällen nicht immer zeitige Kenntniß
erhalt , also auch die im §. nF . der Hypo-
ihekenordnung ihm zur Pflicht gemachte
Fürsorge hierauf nicht erstrecken kann.

Französische 4Z ) Regierungs - Bekanntmachung
Silbermunze. ^ Ig . Dec . xwbl . 2 2. Dec. 18  14.

Mit Höchster Genehmigung ist festge¬
setzt worden , daß nach dem Zi . December
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d. I . die Französischen baubthaler , imglei-
chen die z , 2, r und ^ Frankenstücke , also
überhaupt alle Französische Silbermünzen,
bey der Herrschaftlichen Lasse und überhaupt
in allen öffentlichen Hebungen nicht weiter
angenommen werden dürfen , obgleich selbige
im Handel und Wandel nach wie vor nach
dem jedesmaligen Cours angenommen und
ausgegeben werden können , und wird diese,
durch die in den benachbarten Staaten erlas¬
senen Anordnungen nothwendig gewordene
Verfügung hiemittelft öffentlich bekannt ge¬
macht.

44 ) Regierungs - Bekanntmachung Verbot des
v. ly - Dec . publ . 22 . Dec . 1814.  Auegrabens^ ^ ^ der Erde an
Da der Negierung zur Wissenschaft ge- öffentlichen

kommen , daß «u den Seiten verschiedener ^ ^ ii'
öffentlichen Wege Erde und Sand «usge-
graben , und dadurch dem Wege nicht allein
das zu Reparationen nöthige Materiale
entzogen , sondern auch der Weg selbst , vvr-
nemlich zur .Nachtzeit , für Reisende gefähr¬
lich geworden ist , so wird solches hiemit al¬
les Ernstes untersagt , und den Kirchspiele-
vögten aufgegeben , die durch das Ausgra¬
ben entstandenen Gruben durch die Bauer¬
vögte und Feldhüter unverweilt wieder zu¬
werfen , auch den Thätern sorgfältig nach- kV

l
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spüren zu lassen , die dann außer der Erstatt
tung der verursachten Kosten in FüiifKrhlN
Herrschaftliche Brüche genommen werden
sollen.

Abhandlung?-^ ) Regierungs - B ekanntmachung
den Creditoren V. lY . Dec . ? ub1 . 22 . Dec . 1814-
vor dem Amte. Zur Bewürkung eines gleichförmiges

Verfahrens bey den Aemtern und Landge¬
richten wird hiemittelst zur Nachricht und
Nachachtung bekannt gemacht : daß so oft
Partheyen in der Absicht , mit ihren Credi¬
toren wegen deren an sie habenden Schuld¬
forderungen gütlich abzuhandeln , dieselben
auf dem Amte sistiren , oder auch besagte
Creditoren mittelst einer in die wöchentlichen
Anzeigen einzurückenden Privat - Bekannt¬
machung auffordern , mit ihnen zu obigem
Behuf auf einen bestimmten Tag vor dem
Amte zu erscheinen , es diesem beykomme^
einen dergleichen Abhandlungs - Termin im
Wege des Sühneberfuches abzuhalten ; daß
aber dagegen zu einer gerichtlichen Convoca-
tion der Gläubiger in obgedachter Absicht
nur das bekommende Landgericht für kom¬
petent zu erachten sey;

Fristen zum4ö ) Regierungs - Bekanntmachung
Recurö von den v. 20 . D ec . publ . 2y . Dec. 1314.
ven ' u'!d"pol>- Da Zweifel darüber entstanden sind,
zeiüchen Ver-innerhalb welcher Frist der Recurs von den
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Verfüaungön der Aemter m administratl - lugungen der
ven und polizeylichen Angelegenheiten an ^ re Behör-
die höhere Behörde eingewandl werden müsse >de.
um die Vollziehung der Amtsverfügungen
aufzuhalten , so wird mit Sr . Herzogli¬
chen Durchlaucht  Höchsten Genehmi¬
gung hierüber folgendes im Allgemeinen
verordnet:

i ) In allen Fällen , wenn die Vollzie¬
hung der vom Amte abgegebenen Verfü¬
gung keinen Verzug leidet , und demjeni¬
gen , gegen welchen sie erlassen ist , keinen
dauernden Nachtheil verursachen kann , mit¬
hin in allen Fällen , wenn ein Eingesessener
zu einer Arbeit von Deichen , Sielen , Siel¬
tiefen , Wegen , Fußsteigen und dergleichen,,
oder zu einer Fuhrleistung in solchen oder
andern öffentlichen Angelegenheiten , befeh¬
ligt wird , findet der Recurs an die höhere»
Behörde nicht eher Statt , als wenn zuvor
dem Befehl des Amts ein Genüge geleistet
ist . Es hat also in solchen Fällen die Ein¬
wendung des Recurses an die höhere Be¬
hörde nicht die Kraft , die Vollziehung der
beamtlichen Verfügung aufzuhalten , und
derjenige , der derselben nicht Folge leistet,
hat jede für ihn daraus entstehende Unan¬
nehmlichkeit sich selbst zuzuschreiben ; da¬
gegen bleibt einem Jeden , der sich durch
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dieselbe gekränkt glaubt , die' Ausführung
seiner Beschwerden bey der Hetzern Behörde
demnächst Vorbehalten, wenn er der beamt-
lichen Verfügung Folge geleistet hat.

2) Zn andern Fallen hat das Amt die
Befugniß , die von ihm abgegebene Verfü¬
gung ohne Aufschub zur Vollziehung zu brin¬
gen , in foferne nicht derjenige, gegen den
solche abgegeben ist , innerhalb drey Tagen
nach geschehener Insinuation derselben, auf
dem Amte zu Protocoll anzeigr, oder durch
einen schriftlich beauftragten Tritten anzei-
gen läßt , daß er gegen die erhaltene Amts¬
verfügung den Recurs an die höhere Behör¬
de, zu deren Geschäftskreise die Sache ge¬
hört , zu ergreifen gewillet sey.

g) Das Amt muß in jedem Fall diese
Anzeige zu Protocoll nehmen, und demje¬
nigen , der solche gemacht hat , Abschrift
des Protocolls gegen die Gebühr mittheilen.
Findet jedoch das Amt daß die fragliche An¬
gelegenheit eine solche sey, in welcher (nach
§. 1. ) der Recurs nur nach geschehener
Befolgung der Amtsverfügung Statt findet,
so muß es dieses demjenigen, der die Anzeige
macht, sofort zu erkennen geben, und daß
solches geschehen sey, in dem Protocoll an-
führen , da es denn, der geschehenen An¬
zeige ungeachtet, auf seine Verantwortlich-



keit mit der Vollziehung seiner Verfügung
fortfahren kann.

4) Gehört aber der Fall nicht unter die
Bestimmung des § . r . so muß das Amt so¬
fort demjenigen , der die Anzeige macht , eine
nach Beschaffenheit der Umstände , die selbst¬
redend in dem einen Fall einen langem
Aufschub gestatten , als in dem andern , ab-
Zumessende Frist , die jedoch nicht leicht unter
acht Tagen und nicht über vier Wochen seyn
darf , bestimmen , und in dem Protocoll be¬
merken , innerhalb welcher Frist derjenige,
der den Recurs ergreifen will , seine Be¬
schwerde oder sonstige Vorstellung bey der
hohem Behörde einreichen , und daß sol¬
ches geschehen sey , auf dem Amte durch
einen von dein Vorsitzenden Mitglieds oder
dem Secretair der hohem Behörde zu er-
theilenden Attest , ( welcher auf ungestempel¬
tem Papier und unentgeldlich ertheilt wer¬
den soll ) , zu bescheinigen habe . Wird die¬
ser Attest nicht vor Ablauf der in dem Pro¬
tocoll bestimmten Frist auf dem Amte einge¬
liefert , so ist dasselbe berechtigt , nach Ab¬
lauf der Frist seine Verfügung ohne weitem
Aufschub zur Vollziehung zu bringen ; da¬
gegen es , wenn der Attest eingeliefert ist,
die Verfügung der hohem Behörde abwar-
ten muß . Der Zeitpunct der Einlieferung



78

eines solchen Attestes ist deswegen vomAmte
sofort auf selbigem zu bemerken.

5) Bey jeder Recursschrift , welche bey
der höhern Behörde eingereicht wird , muß
das nach § . Z. abgehalreue Armsprotocoll
sofort angelegt werden . Ist solches nicht
angelegt , so hängt es lediglich von dem
Ermessen der höhern Behörde ab , ob sie
dem Recurs Statt zu geben und die Voll¬
ziehung der Amtsverfügung zu suspendiren
gerathen findet , oder nicht . Ist das Pro¬
tokoll zwar angelegt , aber die darin bestimm¬
te Frist bereits abgelaufen , so wird der
Recurs zwar zugelassen , jedoch nur in der
Maaße , daß das Verfahren des Amts un¬
tersucht und der gegründet befundenen Be¬
schwerde abgeholfen werde ; es har aber der
säumhafte Querulant seiner eigenen Nach¬
lässigkeit beyzumessen , wenn aus der Ver¬
spätung mittlerweile unangenehme Folgen
für ihn erwachsen sind . Sind aber zu der
Zeit , wenn die Recursschrift eingereicht
wird , schon drey Monate nach dem Ablauf
der bestimmten Frist verflossen , so wird sel¬
bige nicht mehr angenommen , sondern schlecht¬
hin zu den Acten gelegt , in sofern nicht et¬
wa die höhere Behörde eine weitere Unter¬
suchung ex okkicio anzustellen sich verpflichtet
finden möchte.
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ü) Eine von der höher » Behörde an das
Amt erlassene Berichtsforderung über den
ergriffenen Recurs hemmt die Vollziehung
der Amtsverfügung , wenn nicht in der Be¬
richtsforderung selbst das Gegentheil be¬
stimmt ist.

7) Alles obige findet seine Anwendung
auch in dem Fall , wenn jemand , der durch
eine Verfügung einer höher » Behörde
sich gekränkt glaubt , gegen selbige den Re¬
curs an das Herzogliche Cabinet ergreifen
will . Nur muß in solchen Fällen die im §.
L . vorgeschriebene Anzeige innerhalb 8 Ta¬

gen nach geschehener Insinuation bey der
Behörde , welche die Verfügung abgegeben
hat , schriftlich eingereicht werden , welche
dann darauf innerhalb acht Tagen durch
eine schriftliche Resolution die Frist zur Ein¬
reichung der Recursschrift bey dem Herzog¬
lichen Cabinet und zur Einlieferung des
darüber erhaltenen Ältestes bestimmt.

47 ) Regierungs - Bekanntmachung Stempelpapier
v. 20 . Dec . vubl . ay . Dec . 1814.  Ver-

^ gantungö- und
Zur Erläuterung der im § . 8 . der Re- Verheurungs-

dacrion der Stempelpapier - Verordnungen
enthaltenen Vorschrift wegen des zu den
Vergantungs - und Verheurungs - Proto¬
kollen . zu gebrauchenden Stempelpapiers,
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und um in deren Anwendung eine durch¬
gängige Gleichförmigkeit zu bewürben , wird
folgendes zur Nachachmng bekannt gemacht:

1) Ds es nicht möglich ist , voraus zu
sehen , welche Summe durch die Vergantung
oder Verheuerung herauskommen werde,
und daher die dazu erforderliche Sorte Stem¬
pelpapier sich nicht im voraus bestimmen
läßt , so wird zu allen Originalen der Ver-
gantungs - undVerheurungs - Protocolle un¬
gestempeltes Papier genommen.

2 ) Wenn nach beendigtem Act der Ver¬
gantung oder Verheurung die gelösete Sum¬
me genau bekannt ist , so wird ein nach de¬
ren Größe verordnungsmüßig gewählter
Stempelbogen um das Original - Protocoll
gelegt , und die erste Seite dieses Stempelbo¬
gens mit der Aufschrift versehen : „ Vergan-
tungs - ( Verheurungs -) Protocoll über - ,
abgehalten vom Amte dl. in Auftrag des Her¬
zoglichen Landgerichts zu dl. den ( äatum ) ;
gelöset die Summe von x Rthlr . ; abgesandt
an die committirende Behörde den ( üatunr
der Absendung ) ." Mir diesem Titel verse¬
hen wird das Protocoll , ohne Begleitungs-
bericht , innerhalb 8 Tagen nach abgehalre-
nem Verkauf an die committirende Behörde
eingesandt ; eine Abschrift des Titels bleibt
in der Amtsregistratur zurück. Die com-

mitti-



mittirende Behörde läßt dann , wenn der
Gegenstand ein immobile war , für die Käu¬
fer oder Heuerer die Extrakte aus dem Pro-
tocoll , welche die Stelle der Kaufbriefe ver¬
treten , auf der zu ihren sonstigen Expeditio¬
nen bestimmten Sorte Stempelpapier aus-
fertigen ; mithin wird zu diesen Extrakten
das Stempelpapier nicht nach der Summen¬
größe genommen.

Z) Ist die Vergantung oder Verheurung
vom Amte selbst , ohne Auftrag des Landge¬
richts vorgenommen , so bleibt das mit dem
nach der Summengröße genommenen Stem¬
pelbogen belegte Original - Protokoll in der
Amtsregistratur.

4 ) Wenn der Verkauf oder die Verheu¬
rung zur erecutivischen Beytreibung rückstän¬
diger herrschaftlicher Gefälle oder Beyträge
zur Brandcasse , zu Deichen , Sielen , Kir¬
chen und Schulen und anderer öffentlicher
oder Commünal - Abgaben geschehen ist , so
unterbleibt die Belegung des Protokolls mit
Stempelpapier ganz.

48 ) Regierungs - BekanntmachungBefugnkß der
v . 24. Dec . xubl . 2Y- D ec.  1814 . Aemter zu

. Haussuchun-
Obgleich eine Haussuchung  nach Art . gen in untersu-

7Z7 . des Strafgesetzbuchs die Gegenwart ^ ^ sachen.
des Richters und eines vereideten Protokoll-



führers erfordert , so können gleichwohl die
Aemter , als mir der richterlichen Autorität
bekleidete Behörden , nicht nur von den Un-
tersuchungsgerichten dazu committirt werden,
sondern sie sinv in dringenden Fallen , wenn
es nach § . 16 . Nr . 4 . der Beamten - In¬
struction darauf ankommt , schleunige An¬
stalten zu treffen , um dem Thäter auf die
Spur zu kommen , und seine Flucht zu ver¬
hindern , selbst ohne Auftrag ermächtigt und
verpflichtet , eine Haussuchung vorznnehmen,
wobcy , wie sich von selbst versteht , die ge¬
setzlichen Vorschriften zu beachten sind , und
nur im Nothfall , nach § . 10 . der Instru¬
ction , das Geschäft des Richters und Pro-
tocollführers in einer Person vereinigt werden
kann . Zn keinem Falle aber darf eine ge¬
richtliche Haussuchung den Kirchspielsvögten
oder Amtsunterbedienten aufgetragen , und
noch weniger ohne Auftrag von denselben
vorgenommen werden.

vom Regierungs - Bekanntmachung
2em- vom 24 . Decemb.  xubl . den

29 . Dec.  18 ^ 4.
Nach dem § . 22 . der Beamten - In¬

struction bedarf es des vorläufigen Sühne-
Versuchs  bey den Aemtern nicht , wenn
die Sache schon vor dem r . October d. Z.
auf die Rolle bey den Tribunälen gebracht



war ; und da der Grund dieser Ausnahme
bey allen Sachen eintritt , in welchen vor
den vormaligen FriedenSgerichten bereits
der Sühneversuch angestellt ist , wenn sie
gleich noch nicht vor dem i . October auf die
Rolle gebracht waren , sondern erst nachher
bey den Gerichten eingeführt wurden , auch
nach § . 22 . der Verordnung vom 25 . Julius
d . Z . die älteren Processe in der Lage , wor¬
in sie geblieben , ausgenommen und fortge¬
setzt werden können , so ist eine Wiederho¬
lung des Sühneversuchs vor den Aemtern
nicht erforderlich , wenn derselbe bereits vor
den Friedensgerichten angestellt war . Und
das Protocoll darüber der Klage angelegt
wird.

52 ) Regierungs - BekanntmachungForm der Ve-
vom 24 . Dec . xubl . den 29 . Decemb . ^ ^ ^^ ^ ^ Regierung.

i8i4'
Sämmtliche mit der Regierung in Cor-

respondenz stehende Behörden werden hie¬
durch angewiesen , in den eingehenden Com-
municationen und Berichten diejenige Num¬
mer in dem seitwärts zu setzenden rukrmr»
aufzuführen , mit welcher dasjenige Regie-
rungsrescript sich bezeichnet findet / in dessen
Befolgung ein solcher Bericht erstattet wird.
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